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Vorbemerkung

Sicherheitsregeln enthalten Zusammenstellungen sicherheitstechnischer Anforderun-
gen, die in bestehenden Gesetzen, Verordnungen und Unfallverhiitungsvorschriften
enthalten sind sowie allgemein anerkannte sicherheitstechnische und arbeitsmedizini-
sche Regeln. Soweit einschldgige sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Rege-
lungen fiir diese Einrichtungen nicht bestehen, werden in diesen Sicherheitsregeln ent-
sprechende Anforderungen gestellt.

Grundlage fiir die in diesen Sicherheitsregeln enthaltene Zusammenstellung sicher-
heitstechnischer Anforderungen bildet die Richtlinie 89/392/EWG des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Maschinen.

Briicken miissen hinsichtlich ihrer baulichen Durchbildung und Ausstattung mit bau-
werksverbundenen Einrichtungen den ,,Richtlinien fiir die Durchbildung und Ausstat-
tung von Briicken zur Uberwachung, Priifung und Erhaltung® (RBA-Brii) entsprechen.
Die Sicherheitsregeln ,,Briicken-Instandhaltung* beinhalten hierzu alle sicherheitstech-
nischen Anforderungen.

Briicken miissen nach DIN 1076 ,,Ingenieurbauwerke im Zuge von Strafen und Wegen;
Uberwachung und Priifung” regelméBig auf ihre Standsicherheit und Verkehrssicherheit
Uberpriift werden. Fiir diese Briickenpriifungen werden von den Priifern Einrichtungen

zur Briicken-Instandhaltung benutzt. Bei entsprechender Bauart und Dimensionierung
kdnnen diese Einrichtungen auch fiir Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an Briicken-
bauteilen eingesetzt werden.



1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Sicherheitsregeln finden Anwendung auf Bau, Ausriistung und Betrieb
von Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung.

1.2 Diese Sicherheitsregeln finden keine Anwendung auf
- Aufziige,

— Geriste,

— hochziehbare Personenaufnahmemittel,

— Hubarbeitsbiihnen.

Aufziige unterliegen der Aufzugsverordnung.

Geriiste siehe DIN 4420 Teil 1,,Arbeits- und Schutzgeriiste; Allgemeine
Regelungen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen®.

Fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel (Befahrgerite) gelten die
»Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (GUV-R 159,

bisher GUV 14.3).
Fiir Hubarbeitsbiihnen gilt die UVV ,,Hebebiihnen“ (GUV-V 14, bisher
GUV 4.5).
1.3 Diese Sicherheitsregeln sind nicht fiir den fahrzeugtechnischen Teil von strafen-

gdngigen Besichtigungs- und Arbeitsfahrzeugen anzuwenden.

Hinsichtlich Fahrzeuge siehe UVV ,,Fahrzeuge“ (GUV-V D 29, bisher GUV 5.1).

1.4 Diese Sicherheitsregeln sind nicht anzuwenden fiir den Einsatz von Briicken-
seilbesichtigungsgerdten (BSG), die als seilbahnartige Befahrgerate fiir die Besichti-
gung der Zugglieder von Hange- und Schragseilbriicken entwickelt wurden.

Fiir Bau, Betrieb und Priifungen von BSG bestehen besondere betriebliche
Regelungen, die in Zusammenarbeit mit den Herstellern, Betreibern, Sach-
verstdndigen und Unfallversicherungstrigern aufgestellt wurden.

1.5 Diese Sicherheitsregeln sind nicht anzuwenden fiir Besichtigungseinrichtun-
gen, die auf Tragseilen gefiihrt werden.

Hierzu siehe ,,Bau und Betrieb von Seilbahnen* (BO-Seil, zzt. Entwurf).



2  Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Sicherheitsregeln werden nachstehende Begriffe bestimmt:

Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung sind ortsfest, stationdr oder ortsveranderlich.

Ortsfeste Einrichtungen sind Bestandteile der Briickenbauwerke.

Dies sind z.B.
— Steigleitern,
— Treppen,

— Laufstege.

Stationdre Einrichtungen sind standig mit dem Briickenbauwerk verbunden. Sie sind
auf Flihrungsschienen oder -bahnen verfahrbar.

Dies sind z.B.:

auf Fiihrungsschienen verfahrbare Besichtigungswagen.

Ortsverdnderliche Einrichtungen werden nur voriibergehend am Briickenbauwerk ein-
gesetzt.
Dies sind z.B.

— strafiengdngige Besichtigungsfahrzeuge und Arbeitsmaschinen,
— fahrbare Hingegeriiste und Befahrgeriite.

2.1 Stellteile sind Elemente zum Verstellen von Befehlseinrichtungen.

Stellteile sind z.B.
— Drehknopfe,
— Stellhebel,
- Kippschalter,
— Drucktaster,
— Zugknopfe.

Befehlseinrichtungen sind z.B.
— Ventile fiir pneumatische und hydraulische Energien,
— Schaltkupplungen.
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2.2 Tragmittel im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind mit dem Hebezeug dauernd
verbundene Einrichtungen zum Aufnehmen von Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln
oder Lasten.

Tragmittel sind z.B.
- Seile,

— Ketten,

- Kranhaken.

2.3 Unternehmer im Sinne dieser Sicherheitsregeln ist derjenige, der

— Uber Personaleinsatz und Arbeitsziele bestimmt,

— Anordnungs- und Weisungsbefugnis gegeniiber den Versicherten besitzt,
— {iber den Einsatz der finanziellen Mittel entscheiden kann und

— die Verantwortung fiir die erzielten Arbeitsergebnisse tragt.

Unternehmer sind die Gemeinden und Gemeindeverbdnde, Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des dffentlichen Rechts sowie sonstige natiirliche
und juristische Personen, die Mitglied des Unfallversicherungstrdgers sind.
Unternehmer sind auch der Bund, die Ldnder und Gemeinden, die selbst
Trager der Unfallversicherung sind. In diesen Fillen ist Unternehmer der
Arbeitgeber, vertreten durch den Behdrdenleiter.

2.4 Instandhaltung im Sinne dieser Sicherheitsregeln ist die Gesamtheit der Maf-
nahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Feststel-
lung und Beurteilung des Istzustandes.

2.5 Instandsetzung im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Ma3nahmen zur Wieder-
herstellung des Sollzustandes. Die Instandsetzung umfasst alle Arbeiten zur Wiederher-
stellung des verkehrssicheren, ordnungsgemafien und betriebsbereiten Zustandes von
Einrichtungen.

2.6 Inspektion im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Mainahmen zur Feststellung
und Beurteilung des Istzustandes. Die Inspektion umfasst insbesondere die Priifung
von Einrichtungen auf MaRhaltigkeit, Verschleif und Beschédigung sowie die Uberwa-
chung und Funktionskontrolle von Einrichtungen.



3  Allgemeine Anforderungen

3.1 Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung miissen nach den Bestimmungen
dieser Sicherheitsregeln und im Ubrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechend beschaffen sein, dass Versicher-
te oder Dritte bei ihrer bestimmungsgemaBen Verwendung gegen Gefahren fiir Leben
oder Gesundheit so weit geschiitzt sind, wie es die Art ihrer bestimmungsgemafen
Verwendung gestattet. Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind zuldssig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewahrleistet ist.

Anerkannte Regeln der Technik sind z.B. die in diesen Sicherheitsregeln ge-
nannten und im Anhang 1 aufgefiihrten Vorschriften und Regeln.

3.2 Die in diesen Sicherheitsregeln enthaltenen technischen Regeln schlie3en an-
dere, mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln
anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben
konnen.

3.3 Priifberichte von Priiflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europdi-
schen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen
Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Priifberichte
beriicksichtigt, wenn die den Priifberichten dieser Stellen zu Grunde liegenden Prii-
fungen, Priifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle
gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die
in der Normenreihe EN 45 0oo niedergelegten Anforderungen erfiillen.

3.4 Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung miissen so gebaut und ausgeriistet
sein, dass die Bauteile von Briicken sicher zugénglich sind. Instandhaltungen miissen
von ihnen aus gefahrlos ausgefiihrt werden kénnen.

Dies schlief3t ein, dass man z.B. an Briickenlager, Hohlrdume oder deren
Zuginge, Entwiésserungseinrichtungen und alle dem Verschleif3 unterlie-
genden Bauteile bis auf eine Entfernung von ca. 0,30 m herankommen
kann.



4  Bau und Ausriistung

4.1 Statische Berechnung, Lastannahmen

4.1.1  Die Standsicherheit und Tragfahigkeit von ortsfesten, ortsveranderlichen und
stationdren Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung muss durch gepriifte statische
Berechnungen nachgewiesen werden, in die sowohl statische als auch dynamische Be-
anspruchungen aufzunehmen sind. Werden einzelne Bauteile der Briicke durch diese
Einrichtungen belastet, sind die daraus resultierenden Kréfte bei der Bemessung der
Briickenbauteile zu beriicksichtigen.

Statische Berechnungen gelten als gepriift im Sinne dieser Sicherheitsre-
geln, wenn die Priifung z.B. von

Bauaufsichtsbehdrden,
amtlich anerkannten Priifingenieuren der entsprechenden Fachrichtung,
Sachverstindigen der Technischen Uberwachungsorganisationen,

anderen von den Unfallversicherungstrdgern anerkannten Sachverstdn-
digen oder

Priifimtern fiir Baustatik

vorgenommen wurde.

4.1.2  Die tragenden Teile von Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung miissen fiir
die bei bestimmungsgemafer Verwendung auftretenden Beanspruchungen bemessen

sein.

Diese Forderung ist erfiillt, wenn sowohl

die Berechnung und Bemessung der ortsverdnderlichen und stationdren
Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung nach DIN 15 018 Teil 1,,Krane;
Grundsditze fiir Stahltragwerke; Berechnung“ vorgenommen wird —dabei
ist die Hubklasse H 2 (Hublast und Verkehrslast) und ein Eigenlastbei-
wert von ¢ = 1,1 anzusetzen,

als auch

10

der Nachweis der Standsicherheit fiir die ortsverdnderlichen und statio-
ndren Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung nach DIN 15 019 Teil 1
»Krane; Standsicherheit fiir alle Krane aufer gleislosen Fahrzeugkranen
und aufSer Schwimmkranen* durchgefiihrt wird. Die Kranart ist nach
Tabelle 1 mit der Kranart 1 festzulegen.
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Tabelle 1
Lastannahmen fiir Eigenlasten, Hublasten, Massenkrdfte und Windlasten beim
Nachweis der Sicherheit gegen Umkippen nach DIN 15 019 Teil 1 (Auszug aus Tabelle 3)
1 2 3 4 5 6 [ 7 8
Eigen- | Hublast | Massen-
last (nach kréfte Wind
Kran- (nach | Abschnitt aus Losbare
arten Ab- 7.3.2) | Antrieben| Stau- Windlast Kipp-
nach Lastfall nach Tabelle 2 schnitt | einschl. (nach druck W siche-
Tab. 1 7.3.1) | lotrechte | Abschnitt qY) (nach rungen
Massen- 7.3.3) N/m2 | Abschnitt
kréfte 7:3-4)
1 Betrieb mit Wind 1,4-P 1,0M 250 1,0- W
2 Betrieb ohne Wind 1,5-P 1,0M 0 0
3 Betrieb mit plotzlichem
Energieausfall 1,7-P 0 0 0 gelost
1 éNt°~ta§Z Foluichem Ab | 0 °
4 Betrieb bei plétzlichem Ab- 0. )
setzen oder Abreifien der Last 01-P 0 250 1.0-w
5 Aufler Betrieb bei Sturm 0 0 nach 1,2-W
Abschnitt fest
4.1.4
1) Sonderfélle siehe Abschnitt 6.2.1

Beanspruchungsgruppen sind entsprechend Tabelle 2 nach Spannungs-
spielbereichen und Spannungskollektiven, mindestens jedoch bei

— ortsfesten Gerdten die Beanspruchungsgruppe B2,

— ortsverdnderlichen Gerdten die Beanspruchungsgruppe B3

auszuwidhlen.

Beanspruchungsgruppen nach Spannungs-Spielbereichen und
Spannungskollektiven nach DIN 15 018 Teil 1

Tabelle 2

Spannungsspielbereich N1 N1 N3 N 4
Gesamte iber 2 - 104 iber 2 - 105 iber 6 - 105 iber 2 - 106
Anzahl der bis 2 - 10° bis 6 - 10° bis 2 - 106
vorgesehenen - Gelegentliche, RegelmédBige RegelmédBige RegelmédBige
Spannungsspiele N nicht regelmafige Benutzung bei Benutzung im Benutzung im
Benutzung unterbrochenem Dauerbetrieb angestrengten
mit langen Betrieb Dauerbetrieb
Ruhezeiten
Spannungskollektiv Beanspruchungsgruppe
S, sehr leicht B1 B2 B3 B4
S, leicht B2 B3 B4 Bsg
S, leicht B3 B4 Bsg B6
S5 leicht B4 Bs Bé6 B6

11
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4.1.3  Als Verkehrslast ist auf allen begehbaren Flachen eine Flachenlast von 1 kN/m?
oder—wenn das ungiinstiger ist—eine Einzellast von 3 kN auf einer Standflache von
0,60 x 0,60 m an ungiinstigster Stelle anzusetzen.

Bei stationdren Briickenbesichtigungseinrichtungen muss die Flachenlast jedoch nur
bis zu einer Gesamtlast von 10 kN in ungiinstiger Anordnung aufgebracht werden.

Fiir ortsveranderliche Einrichtungen ist die vom Hersteller festgelegte Hochstlast anzu-
setzen.
Als zusdtzliche Verkehrslasten miissen z.B. beriicksichtigt werden:

— Nutzlasten fiir Gerdte, Maschinen und Material,
— Schwingungsbelastung beim Einsatz der Maschinen und Geriite,
— Windbelastungen bei Einhausungen.

4.1.4 Abweichend von DIN 15 018 ist bei stationdren und ortsverdnderlichen Briicken-
besichtigungseinrichtungen fiir die Windbelastung die Tabelle 3 der DIN 1072 ,,Stralen-
und Wegbriicken; Lastannahmen; Erlduterungen® zu Grunde zu legen.

Tabelle 3
Windlasten auf Briicken nach DIN 1072
1 2
Hohenlage der Windangriffsflache Lastfall ohne Verkehr -
iber Geldnde Uberbau mit Lirmschutzwand

1 0bis20m 1,45 kN/m?2
2 iber 20 bis 50 m 1,75 kN/m2
3 iber 50 bis 100 m 2,05 kN/m?2

Im Betriebsfall ist DIN 1055 Teil 4 ,,Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten, Windlas-
ten bei nicht schwingungsanfalligen Bauwerken®“ anzuwenden.

4.1.5 Umwehrungen miissen so beschaffen und befestigt sein, dass an ihrer Ober-
kante eine Horizontallast von 500 N/m aufgenommen werden kann.
4.2 Verkehrswege und Zugdnge

4.2.1  Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung miissen tiber sicher begehbare Zu-
gdnge erreicht und verlassen werden kénnen.

12
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Verkehrswege und Zugédnge miissen in solcher Anzahl vorhanden und so beschaffen
sein, dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck sicher begangen werden kdnnen.

Zur sicheren Begehbarkeit von Gitterrosten siehe GUV-Information ,,Metall-
roste“ (GUV-I 588, bisher GUV 26.20).

4.2.2 Die Zugangswege sind zu befestigen. Bei Boschungsneigungen von mehr als
1:3 sind Treppen vorzusehen.

Die Bdschungen von Widerlagern sind mit ausreichend breiten Bermen anzulegen, da-
mit das sichere Anstellen einer Leiter moglich ist.

Dies ist moglich, wenn bei einer Schrdgstellung der Leiter von 68° bis 75°
(3:1) der Fu3punkt der Leiter mindestens 0,30 m vom Rand der Berme ent-
fernt liegt.

4.2.3 Zur Uberwindung von Héhenunterschieden sind feste Treppen oder Aufstiege
einzubauen. Wenn konstruktive Griinde es erfordern, kdnnen anstelle fester Treppen
auch Steigleitern sowie einhdangbare Leitern oder Tritte verwendet werden. Leitern mit
Rundsprossen und Steigeisengdnge sind unzuldssig.

Bei bestehenden Briickenbauwerken sind in Einsteigeschdchten auch Steigeisengédnge
zuldssig.

Konstruktive Griinde sind z.B. beengte ridumliche Verhiltnisse wie:

— Hohlrdume von Pfeilern und Widerlagern,

— umschlossene Zugangstiirme zu Besichtigungsplattformen.

Siehe hierzu auch GUV-Information ,, Treppen“ (GUV-I 561, bisher GUV 26.19).

Fiir die Ausfiihrung von Steigleitern siehe UVV ,,Leitern und Tritte*
(GUV-V D 36, bisher GUV 6.4).

4.2.4 Steigleitern mit einer moglichen Absturzhdhe von mehr als 5 m miissen mit
Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgeriistet sein. Steigleitern
mit einer méglichen Absturzhdhe von mehr als 10 m miissen mit einer Einrichtung aus-
geriistet sein, die den Einsatz von Steigschutz erméglicht. In Abstdnden von hochstens
10 m sind ausreichend grofe Ruhebiihnen anzuordnen.

Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz sind z.B. Vorrichtungen fiir den
Einsatz von Sicherheitsgeschirren (Steigschutz).

Als ausreichende Standfldche fiir Ruhebiihnen ist z.B. eine Breite von
400 mm und eine Ldnge von 300 mm anzusehen.

13
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4.2.5 Steigleitern, eingehdngte Leitern und Tritte missen an ihren Austrittsstellen
eine Haltevorrichtung haben.

Diese Anforderung ist erfiillt, wenn beide Holme mindestens 1 m iiber die
Austrittsstelle hinausreichen oder entsprechende Griffhilfen z.B. durch un-
mittelbar anschliefende Geldnderkonstruktionen vorhanden sind.

4.2.6  Um ein Herabfallen von Kleinmaterial und Werkzeugen zu verhindern, sind die
Besichtigungsstege mit gesicherten Gitterrosten nach DIN 24 537 ,,Gitterroste“ (Ma-
schenweite ca. 10 mm x 30 mm) zu versehen.

4.2.7 Laufstege und Treppen miissen eine lichte Breite von mindestens 0,80 m haben.
Die freie Durchgangshohe darf 2 m nicht unterschreiten. Miissen aus konstruktiven
Griinden diese lichten Maf3e unterschritten werden, so kann an einzelnen Engstellen
die Breite auf 0,70 m und die Hohe auf 1,60 m reduziert werden. Die Engstellen sind
durch Warnanstriche zu kennzeichnen.

4.2.8 Die Tiiren missen sich von innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht 6ffnen
lassen.
Fremdes Hilfsmittel ist auch der Schliissel.

4.2.9 Die lichten MaBe von Tiiren sowie Offnungen zum Einsteigen und Durchstei-
gen diirfen die Werte der Tabelle 4 nicht unterschreiten. Fiir Instandhaltungsarbeiten
miissen jedoch Abmessungen zu Grunde gelegt werden, die den Transport der beno-
tigten Werkzeuge, Gerdte und Materialien ermoglichen.

Tabelle 4
Breite zu Hohe in cm Flachen anndhernd
senkrecht waagrecht
Regelfall 94/197 80/80*) oder @ 80
Sonderfall 94/140 60/80*) oder @ 75

*) Eckabschragungen bis zu 10 cm Schenkelldnge zulédssig

4.2.10 Einstiege in das Briickenbauwerk (z.B. Hohlrdume von Uberbauten, Pfeilern
oder Widerlagern) diirfen nicht in Fahrbahnen liegen.

Zur Fahrbahn zihlt auch die Standspur.

14
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4.2.11  Abdeckungen von Ein- und Durchstiegen diirfen nur nach oben aufschlagen
und missen in gedffnetem Zustand gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesichert
sein. Die Abdeckungen sind mit geeigneten Offnungsgriffen auszustatten.

Die Forderung von Satz 1 ldsst sich z.B. durch die Verwendung von Gas-
druckdédmpfern erreichen. Die Offnungsgriffe kénnen zur Vermeidung von
Stolperstellen z.B. als verdeckt eingelassene Griffkonstruktionen ausge-
fiihrt werden.

4.3 Rettungseinrichtungen, Notausstiege

4.3.1  Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung miissen bei Ausfall der Antriebs-
aggregate oder Storungen von Befehlseinrichtungen in die Ausgangsstellung oder in
eine andere Position gebracht werden kdnnen, die ein gefahrloses Verlassen der
Arbeitspldtze und Besichtigungsstandorte erméglicht.

Geeignete Rettungseinrichtungen und Notausstiege sind z.B.

— Laufstege an der Tragekonstruktion der Briicke, die bei jeder Stellung
der stationdren Einrichtungen einen Zugang von den Arbeitspldtzen
ermdglichen,

— mitgefiihrte Nachlaufwagen, die von Hand gekoppelt und in die Aus-
gangsstellung zuriickgefahren werden kénnen,

— Steigleiterkonstruktionen, die in eine gesicherte Stellung ausgefahren
werden kénnen und z.B. zur Geldnderoberkante des Briickenbauwerkes
reichen,

— Zusatzantriebe mit unabhdngiger Energieversorgung,

— Notsteuerung, mit der die Einrichtung in eine Position verfahren kann,
die Rettungsmapnahmen von der Briicke aus erméglicht, z.B. Abseil-
gerdt.

4.3.2 Bei Arbeits- und Besichtigungsstrecken in Hohlkdsten und begehbaren Pfei-
lern ist eine ausreichende Anzahl von Rettungsausstiegen aus dem Briickenbauwerk
vorzusehen.

4.3.3 Bei Hohlpfeilern sind Ausstiege an den Fuf3punkten vorzusehen. Andernfalls
sind in den Montageschdchten Rettungseinrichtungen zu installieren.

Diese Rettungseinrichtungen sind z.B. hochziehbare Personenaufnahme-
mittel.

15
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4.4 Arbeitspldtze und Besichtigungsstandorte

4.4.4  An Arbeitspldatzen und Besichtigungsstandorten richtet sich die freie Stand-
flache nach den auszufiihrenden Arbeiten; sie muss jedoch pro Person mindestens
0,50 m x 0,60 m betragen.

4.4.2 Der Abstand von Oberkante Auflagerbank bis Unterkante Uberbau ist so zu
wahlen, dass eine Besichtigung der Lager und das Untersetzen von Pressen moglich ist.

Zwischen den Lagern soll die lichte Hohe von der Standflache auf den Pfeilerkopf bis
Unterkante Uberbau mindestens 2,00 m betragen.

4.4.3 Fir die Trittsicherheit der Standflachen und zum Schutz gegen Durchfallen von
Gegenstdnden auf Arbeitspldatzen und Besichtigungsstandorten sind die Bedingungen
der Abschnitte 4.2.1 und 4.2.6 einzuhalten.

4.4.4 Arbeitspldtze und Besichtigungsstandorte diirfen nicht auspendeln und sich
nicht unbeabsichtigt verdrehen oder verschieben kdnnen. Sind sie mit Personen be-
setzt, miissen die Standflachen in Ruhestellung und bei betrieblichen Bewegungen in
waagerechter Lage gehalten sein. Regelabweichungen bis zu maximal 5° sind zuldssig.

4.4.5 Werden auf Besichtigungs- und Arbeitsbiihnen zusétzliche Geriiste oder Hebe-
biihnen errichtet, um bestimmte Arbeitspositionen besser erreichen zu kénnen, sind
die auftretenden Abweichungen aus der horizontalen Lage zu kompensieren.

Die Standsicherheit dieser Konstruktionen ist durch formschlissige Verbindungen und
Aussteifungen zu gewdhrleisten.

Abweichungen aus der horizontalen Lage kénnen z.B. durch einen Niveau-
ausgleich der Unterstiitzungen kompensiert werden.

4.4.6 Bei Storungs- und Schadensfallen darf eine zusatzliche Neigung der Arbeits-
platz- und Besichtigungsstandorte von 5° nicht {iberschritten werden.

Hierzu gehért z.B.:

— Ausfall der Antriebskraft oder Steuerung,

— Undichtigkeiten im hydraulischen Leitungssystem,

— Versagen eines Tragmittels.

4.4.7 Besichtigungs- und Arbeitsbiihnen, die umgeklappt werden kénnen, miissen
in Arbeitsstellung selbsttdtig gegen Lageverdanderungen gesichert sein.
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Kraftbetriebene Hub- und Senkbewegungen dieser Einrichtungen diirfen erst moglich
sein, wenn die Arbeitsbiihne verriegelt und die Verriegelung zusatzlich von Hand ge-
sichert worden ist.

4.4.8 Auf den Arbeits- und Besichtigungsbiihnen sind geeignete Aufbewahrungs-
moglichkeiten fiir Werkzeuge und kleine Gegenstande vorzusehen.

Diese Forderung ist z.B. erfiillt, wenn Werkzeugtaschen angebracht werden.

4.4.9 Der Unternehmer hat fiir die Beschéftigten zum Schutz vor Witterungseinfliis-
sen, zum Aufbewahren und Trocknen von Schutzkleidung sowie zur Einnahme von
Speisen und Getranken eine geeignete Tagesunterkunft zur Verfligung zu stellen, wenn
Arbeiten tiber langere Zeit am selben Ort auszufiihren sind.

Bei jeder Tagesunterkunft muss eine Waschgelegenheit mdéglichst mit flieRendem Was-
ser sowie den hygienisch erforderlichen Reinigungsmitteln vorhanden sein.

Im Nahbereich muss mindestens eine Toilette vorhanden sein.

Geeignete Tagesunterkiinfte sind z.B. Baustellenwagen, Container oder ge-
eignete Fahrzeuge mit Sitzgelegenheiten und Heizméglichkeit. Ldngere Zeit
werden Arbeiten ausgefiihrt, wenn die Beschdftigten mehr als zwei Tage
am selben Ort tdtig sind.

4.5 Absturzsicherungen

4.5.1  Arbeitspldtze und Verkehrswege, die mehr als 1,00 m iiber den Boden oder
iber einer anderen ausreichend breiten tragfahigen Flache liegen oder an Gefahrberei-
che grenzen, miissen standige Sicherungen haben, die verhindern, dass Personen ab-
stiirzen oder in die Gefahrbereiche gelangen.

Diese Forderungen sind erfiillt, wenn Umwehrungen (z.B. Geldnder, feste
Abschrankungen oder Briistungen) vorhanden sind, die mindestens 1,00 m,
bei méglichen Absturzhdhen von mehr als 12 m mindestens 1,10 m hoch
sind.

4.5.2 Umwehrungen miissen mit Fufleisten von mindestens 0,15 m ausgestattet sein
und mindestens zwei Knieleisten besitzen.

Diese Forderung ist z.B. bei einem Geldnder nach DIN 24 533 ,,Geldnder aus
Stahl* Form C erfiillt.
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Als Umwehrungen sind Ketten und Seile nicht zuldssig.

Werden ausreichend tragfihige Netze oder Drahtgeflechte mit héchstens
100 mm Maschenweite als Ausfiillungen der Umwehrungen verwendet,
geniigt eine Fupfleiste und ein oberer Geldnderholm.

Bei Treppenldufen kann die FuBleiste/Bordbrett entfallen.

4.5.3 Falls aus zwingenden konstruktiven Griinden Geldnder an Arbeitsplatzen und
Besichtigungsstandorten in klappbarer Form ausgefiihrt werden miissen, sind diese in
der Schutzstellung gegen unbeabsichtigte Lageverdnderungen zu sichern.

Schwenk- oder ausklappbare Teile der Umwehrungen diirfen sich nicht nach auen
schwenken oder umklappen lassen.

4.5.4 Die Abschnitte 4.5.1 und 4.5.2 sind nicht anzuwenden fiir alle Arbeiten, die un-
ter den Geltungsbereich der UVV ,,Bauarbeiten® (GUV-V C 22, bisher GUV 6.1) fallen.

Solche Arbeiten sind z.B. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den
Briickenbauwerken. Fiir die Absturzsicherungen gilt in diesem Zusammen-
hang § 12 UVV ,,Bauarbeiten (GUV-V C 22, bisher GUV 6.1).

4.5.5 Arbeitspldtze auf Fahrzeugen, die betriebsmafig begangen werden, miissen
einen sicheren Aufenthalt gewahrleisten.

Hinsichtlich der sicheren Ausfiihrung von Arbeitsplitzen auf Fahrzeugen
siehe UWV ,,Fahrzeuge“ (GUV-V D 29, bisher GUV 5.1).

4.5.6  Falls damit gerechnet werden muss, dass Gegenstdnde herabfallen kénnen
oder gefdhrliche Beriihrungen an Hochspannungsleitungen moglich sind, sind die Um-
wehrungen in geschlossener Bauweise oder als Lochbleche bzw. engmaschige Gitter
auszufiihren. Offnungen diirfen 25 mm nicht iiberschreiten.

4.5.7 Ldsst die Eigenart des Arbeitsplatzes oder der durchzufiihrenden Arbeiten eine
standige Sicherung durch ein Gelander bzw. Umwehrung nicht zu, so sind ausreichend
dimensionierte Einrichtungen fiir das Anschlagen von Sicherheitsgeschirren vorzuse-
hen.
Fiir den Einsatz dieser Schutzausriistungen ist die GUV-Regel ,,Benutzung
von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz“ (GUV-R 198, bisher
GUV 10.4) anzuwenden.
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4.6 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

4.6.1  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel von ortsfesten, stationdren und orts-
verdnderlichen Einrichtungen miissen den allgemein anerkannten Regeln der Elektro-
technik entsprechen.

Fiir die Errichtung elektrischer Anlagen sind dabei die Anforderungen an feuchte und
nasse Bereiche und Rdume einzuhalten.

Entsprechende Festlegungen sind in DIN VDE o100 ,,Errichtung von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Schutzmafinahmen*,

Teil 737 ,,Feuchte und nasse Bereiche und Rdume; Anlagen im Freien*
enthalten.

Hierzu gehort z.B.:

Schutzart IP 54 allgemein als Spritzwasserschutz,

Schutzart IP 55 als Strahlwasserschutz bei besonderen Reinigungs-
arbeiten,

FiI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von hdchstens 30 mA.

Fiir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Briickenbauwerken
sind zusdtzlich die Bestimmungen der DIN VDE o100 Teil 704 ,,Baustel-
len“ zu beachten.

4.6.2 In Besichtigungs- und Arbeitsbereichen, die infolge rdumlicher Enge und Leit-
fahigkeit eine erhohte elektrische Gefahrdung darstellen, sind zusatzliche Schutzmaf-
nahmen vorzusehen.

Diese erhéhte elektrische Gefdhrdung kann z.B. gegeben sein:

in Hohlkdsten, Pylonen und Kammern aus Stahl und
auf stationdren und ortsverdnderlichen Einrichtungen.

Entsprechende Schutzmafinahmen sind z.B.:

DIN VDE o100, Teil 410, ,,Schutz gegen gefihrliche Kérperstrome*,
FiI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von hdchstens 30 mA.

4.6.3 Bei der Errichtung von Ersatzstromaggregaten muss sichergestellt sein, dass
SchutzmaBnahmen gegen gefahrliche Korperstrome getroffen sind.
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Diese Forderungen lassen sich z.B. erreichen durch

— Schutztrennung mit Isolationsiiberwachung und Abschaltung,

— FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von héchstens 30 mA bei
wirksamer Erdungsanlage.

Diese SchutzmaBnahme ist auch erfiillt, wenn Ersatzstromversorgungsanla-
gen nach DIN VDE o100 Teil 728 ,,Ersatzstromversorgungsanlagen“ ausge-
fiihrt sind.

4.6.4 Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsrdumen sind so anzuordnen und auszu-
legen, dass sich aus der Art der Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren
ergeben konnen. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der Sehaufgabe richten. Die
Stdrke der Allgemeinbeleuchtung muss mindestens 15 Lux betragen.

Siehe DIN 5035 ,,Beleuchtung mit kiinstlichem Licht*.
4.6.5 In Hohlkdsten, Pfeilern und Pylonen sind Ersatzmafinahmen zur Orientierung
fiir den Ausfall der Allgemeinbeleuchtung vorzusehen.

Dies kann z.B. erreicht werden durch
— Installation einer Sicherheitsbeleuchtung,
— Bereitstellen von Handleuchten.

4.7 Beliiftungseinrichtungen

4.7.4  Hohlrdume, die zu Besichtigungs- und Instandhaltungszwecken begangen wer-
den miissen, sind zur natirlichen Beliiftung mit ausreichenden Beliiftungsoffnungen
zu versehen. Die Beliiftungsoffnungen sind nicht in den Fahrbahnbereich zu legen.

Als Abdeckung haben sich bei natiirlicher Beliiftung Gitterroste bzw. Gitter-
tiiren bewdhrt. Die Offnungen sind so zu gestalten, dass das Eindringen
von Tieren (z.B. Vigel, Nagetiere) ausgeschlossen ist.

4.8 Tragmittel
4.8.1  Die rechnerische Bruchkraft eines jeden Tragmittels muss mindestens fiir das

10fache des von ihm zu tibernehmenden Anteils am zuldssigen Gesamtgewicht ausge-
legt sein. Der Durchmesser der Drahtseile muss bei zwei Tragmitteln je Aufhdangepunkt
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mindestens 6 mm, bei einem Tragmittel mindestens 8 mm und bei Sicherungsseilen
mindestens 6 mm betragen.

Das Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus Eigengewicht und Nutzlast.

4.8.2  Natur- und Mischfaserseile sind weder als Tragmittel noch als Sicherungsseil
zuldssig.

Tragmittel und Sicherungsseile aus Chemiefasern miissen einen Mindestdurchmesser
von 9 mm aufweisen; sie missen licht- und formstabilisiert sein.

Chemiefaserseile aus Polyethylen sind weder als Tragmittel noch als Sicherungsseil
zuldssig.

4.8.3 Drahtseilendverbindungen miissen durch Seilschlésser oder als Seilosen mit
eingelegter Kausche hergestellt sein. Fiir die Herstellung der Osen sind Spleife oder
Presshiilsen vorzusehen. Die Verwendung von Drahtseilklemmen ist nicht zuldssig.

Als Seilendbefestigungen diirfen nur verwendet werden

— Spleifie nach DIN 3089 Teile 1 und 2 ,,Drahtseile aus Stahldréhten;
SpleiBe”,

— Vergusshiilsen nach DIN 3092 Teil 1,,Drahtseil-Vergiisse in Seilhiilsen;
Metallische Vergiisse; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prii-
fung*,

— Presshiilsen nach DIN 3093 Teile 1 und 2 ,,Pressklemmen aus Alumi-
nium-Knetlegierungen*,

— Seilschlosser nach DIN 15 315 ,,Aufziige; Seilschlosser”,

— Keil-Endklemmen nach DIN 43 148 ,,Keil-Endklemmen fiir Bahnleitungen*.

4.8.4 Tragmittel miissen an den Arbeitsbiihnen so befestigt sein, dass sie nur mit
Werkzeug gelost werden kdnnen.

4.8.5 BeiVerwendung von Seilrollen muss das Verhéltnis des Rollendurchmessers
zum Seildurchmesser mindestens 20 : 1 betragen. Seilrollen miissen mit Einrichtungen
ausgeriistet sein, die ein Herausspringen des Seiles aus der Seilrolle verhindern.

Solche Einrichtungen sind z.B. Aussetzbiigel. Siehe auch UVV ,,Winden,
Hub- und Zuggerite“ (GUV-V D 8, bisher GUV 4.2).
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4.8.6  Die rechnerische Bruchkraft von Stahlgelenkketten als Tragmittel muss minde-
stens fiir das 8fache des von ihnen zu tibernehmenden Anteils am zuldssigen Gesamt-
gewicht ausgelegt sein.

Die Festigkeiten und Werkstoffqualitdten der Stahlgelenkketten miissen
DIN 8194 ,Stahlgelenkketten; Ketten und Kettenteile; Bauformen, Benen-
nungen“ entsprechen.

4.8.7 Rundstahlketten diirfen als Tragmittel nur dann eingebaut sein, wenn sie nach
DIN 685 Teil 2 ,,Gepriifte Rundstahlketten; Sicherheitstechnische Anforderungen*
gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Die durchgefiihrte Priifung wird durch ein Priifzeugnis bestitigt.

4.8.8 Bei Verwendung von Seilen oder Ketten als Aufhangungen von Arbeitsbiihnen
muss jeder Aufhangepunkt mit zwei Tragmitteln ausgeriistet sein. Das zweite Tragmit-
tel muss unbelastet mitlaufen und ist so zu bemessen und auszubilden, dass es im
Fehlerfall in der Lage ist, den Lastanteil allein aufzunehmen und die Arbeitsbiithne
sicher zu halten.

Ein Fehlerfall liegt z.B. bei einem Tragmittelbruch vor.

4.8.9 Beider Verwendung von Spindelantrieben ist als Sicherheitseinrichtung fiir
die Tragmutter eine Folgemutter nachzuordnen, die unbelastet mitlaufen und fiir die
gleiche Tragfahigkeit ausgelegt ist. Die Folgemutter muss aus metallischem Werkstoff
bestehen. Die Spindelantriebe miissen selbsthemmend ausgefiihrt sein.

Die unbelastet mitlaufende Folgemutter iibernimmt bei Bruch der Tragmut-
ter deren Lastanteil.

4.8.10 Bei Tragmutterbruch muss der Antrieb zwangsldufig und dauerhaft stillgesetzt
werden.

4.8.11  Werden Seile oder Ketten in mehrstrangigen Aufhdangungen ausgefiihrt, sind
die Tragmittel so anzuordnen, dass sie jeweils gleiche Lastanteile erhalten. Seile miis-
sen Vorrichtungen fiir einen Langenausgleich besitzen. Zugfedern in den Aufhdngun-
gen sind nicht zuldssig.
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4.9 Hydraulische Systeme

4.9.1  Hydraulikzylinder sind so zu bemessen und auszubilden, dass sie bei Einzel-
anordnung mindestens den 2fachen Lastanteil einschliefllich der Lastbeiwerte {iber-
nehmen kénnen.

Dies gilt nicht fiir Hydraulikzylinder, die ausschlieBlich fiir Auf- und Abbauvorgange
benotigt werden.

4.9.2 Hydraulische Systeme miissen einschlieflich aller auf der Druckseite liegen-
den Schlduche, Rohrleitungen, Verbindungen und sonstigen Bauteilen fiir die Bean-
spruchung durch DruckstéBe ausgelegt sein.

Die Forderung ist erfiillt

— fiir den Zylindermantel, wenn die Bemessung nach DIN 2413 Teil 1,,Be-
rechnung der Wanddicke von Stahlrohren gegen Innendruck“ erfolgt
und als Berechnungsdruck das 1,8fache des statischen Druckes bei der
hdchstzuldssigen Belastung eingesetzt ist — falls mit dem statischen
Druck gerechnet wird;

— fiir Rohrleitungen, wenn die Bemessung nach DIN 2413 ,,Stahlrohre“ er-
folgt und — falls mit dem statischen Druck gerechnet wird — als Berech-
nungsdruck das 2fache des statischen Drucks bei der héchstzuldssigen
Belastung eingesetzt ist;

— fiir Druckschlduche, wenn die Bemessung nach DIN 20 021 Teil 1 bis 3
Fluidtechnik; Schlduche mit Textileinlage® bzw. DIN 20 022 Teil 1 bis 4
»Fluidtechnik; Schlduche mit Drahtgeflecht-Einlage* erfolgt ist.

Hinsichtlich der Bemessung von Zylindern in Hubarbeitsbiihnen ist die
DIN 15 120 ,,Serienhebezeuge; Fahrbare Hubarbeitsbiihnen; Berechnungs-
grundsdtze und Standsicherheit“ anzuwenden.

Fiir Schlauchleitungen im hydraulischen System sind die ,,Sicherheitsregeln
fiir Hydraulik-Schlauchleitungen® (ZH 1/74) zu beachten.

4.9.3 In Druckleitungen muss zwischen Pumpe und Riickschlagventil eine Einrich-
tung vorhanden sein, die verhindert, dass das 1,4fache des statischen Druckes bei der
hochstzuldssigen Belastung von der Antriebsseite des Druckerzeugers her iberschrit-
ten wird. Die Einrichtung muss gegen Verstellen durch Unbefugte gesichert sein.

4.9.4 Das Hydrauliksystem muss an geeigneter Stelle entliiftet werden kdnnen.
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4.9.5 Injedem Hydraulikkreis muss der Betriebsdruck messbar sein.

4.9.6 In jedem Hydraulikkreis muss eine Einrichtung zum Reinigen der Hydraulik-
flussigkeit vorhanden sein. Fiir die Vorratsbehélter der Hydraulikflussigkeit ist ein Fil-
ter zum Reinigen der von auflen nachstromenden Luft vorzusehen.

4.9.7 Der Stand der Hydraulikflissigkeit im Vorratsbehdlter muss durch eine deutli-
che Anzeige festzustellen sein. Der Vorratsbehalter muss dabei so bemessen sein,
dass die verwendbare Hydraulikflissigkeit im Vorratsbehalter bei voll ausgefahrenem
Arbeitszylinder noch mindestens 10% der gesamten Hydraulikflissigkeit betrdagt.

Fiir die Anzeige der Hydraulikfliissigkeit im Vorratsbehdlter ist der niedrig-
ste zuldssige Stand deutlich zu markieren mit der dazu gehérigen Kolben-
stellung. Diese Forderung ist erfiillt, wenn Olstandsgléser, Olstandswéichter
oder Peilstdbe eingebaut sind.

4.9.8 Wird der Druck fiir das Hydrauliksystem durch ein Gaspolster im Vorratsbehal-
ter der Hydraulikflussigkeit erzeugt, muss eine selbsttatige Abschaltung des Antriebs
erfolgen, sobald die Hydraulikfliissigkeit im Vorratsbehalter den Mindestvorrat von
10% unterschreitet.

4.9.9 Jeder Hydraulikkreis muss mit Sicherungselementen ausgeriistet sein, sodass
im Fehlerfall eine unbeabsichtigte Bewegung der Arbeits- und Besichtigungsbiihnen
wirksam verhindert ist.

Ein Fehlerfall tritt z.B. dann ein, wenn Undichtigkeiten im Leitungssystem
auftreten.

Als hydraulische Sicherungen sind entsperrbare Riickschlagventile anzuse-
hen, die sich unmittelbar am Arbeitszylinder befinden. Zwischen Ventil und
Arbeitszylinder diirfen keine Leitungen angeordnet werden.

4.9.10 Hebebiihnen mit hydraulischem oder pneumatischem Triebwerk miissen so ein-
gerichtet sein, dass bei Undichtigkeiten im Leitungssystem das 1,5fache der betriebs-
maBigen Senkgeschwindigkeit des Lastaufnahmemittels nicht tiberschritten wird.

4.9.11  Rohrleitungen und Schlduche sind so zu verlegen, dass sie bei betriebsmafi-
gen Bewegungen von Biithnen und Aufbauten nicht beschadigt werden kénnen.

24



GUV-R 2103

4.10  Steuerungen und Antriebe

4.10.1 Die Hauptbefehlseinrichtung muss in der ,,Aus“-Stellung gegen irrtlimliches
und unbefugtes Betdtigen gesichert werden konnen. Geschieht dies iiber einen Schliis-
selschalter, so darf dieser nur in ,,Aus“-Stellung abziehbar sein.

Diese Forderung ist z.B. effiillt, wenn das Stellteil abschliefbar ist. Haupt-
befehlseinrichtungen kénnen z.B. sein

— Hauptschalter nach DIN VDE 0660 ,,Schaltgerdite®,

— Steckvorrichtungen fiir elektrische, pneumatische und hydraulische
Energien,

— Befehlseinrichtungen zum Anlassen und Abstellen von Verbrennungs-
motoren.

4.10.2 Stellteile von Befehlseinrichtungen zum In-Gang-Setzen Gefahr bringender Be-
wegungen miissen so gestaltet oder angeordnet sein oder gesichert werden kénnen,
dass ein unbeabsichtigtes Betdtigen verhindert ist.

Das unbeabsichtigte Betdtigen gilt z.B. als verhindert, wenn die Stellteile

— in umgebende Teile eingebettet oder unter Schutzkragen angeordnet
sind,

— eine selbsttitige Sperreinrichtung haben, die zusdtzlich entriegelt wer-
den muss.

4.10.3 Die Befehlseinrichtungen fiir die Steuerung von Bewegungen miissen so aus-
geriistet sein, dass nach dem Loslassen der Stellteile alle Bewegungen selbsttatig zum
Stillstand kommen. Nach dem Loslassen der Stellteile darf ein Wiederanfahren nur aus
der Nullstellung moglich sein.

4.10.4 Stellteile von Befehlseinrichtungen fiir die Steuerung von Bewegungen der
Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen an Standorten eingerichtet sein, von denen
aus die zu steuernden Bewegungen entsprechend den betriebstechnischen Méglich-
keiten tibersehen werden kénnen. Sind auf Grund der Ausdehnung der gesamten An-
lage diese Bedingungen nicht einzuhalten, miissen in Abhdngigkeit von den uniiber-
sichtlichen ortlichen Verhéltnissen auf den verschiedenen Arbeits- und Besichtigungs-
bithnen entsprechende Méglichkeiten fiir das AnschlieRen transportabler Einrichtun-
gen vorgesehen werden.

Diese Mdglichkeiten zum Anschluss an transportablen Stellteilen miissen
sicherstellen, dass die Steuerstinde gegeneinander verriegelt sind und nur
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jeweils an einem angeschlossenen Standort die entsprechenden Fahr-,
Dreh- und Schwenkbewegungen ausgefiihrt werden kénnen.

4.10.5 Konnen von den Stellteilen aus mehrere Gefahr bringende Bewegungen aus-
gefiihrt werden, so muss durch Zustimmungsschaltungen bzw. Wahlschalter sicherge-
stellt sein, dass nur jeweils eine Bewegungsrichtung moglich ist.

4.10.6 Die Hub- und Senkbewegung des Lastaufnahmemittels darf 0,15 m/s, bei
Korbgeraten 0,4 m/s nicht iberschreiten kénnen.

4.10.7 Die verschiedenen Bedienungspldtze fiir die Steuerung von Bewegungen der
Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen mit Not-Befehlseinrichtungen ausgestattet
werden, durch die die Gefahr bringenden Bewegungen stillgesetzt oder auf andere
Weise unwirksam gemacht werden kénnen. Ein In-Gang-Setzen von Bewegungen
durch die Not-Befehlseinrichtung darf nicht méglich sein.

Das Unterbrechen der Energiezufuhr muss durch zwei Einrichtungen erfolgen.

Not-Befehlseinrichtungen kénnen z.B. sein:

— Not-Aus-Einrichtungen nach DIN VDE o100 Teil 460 ,,Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Schutzmafinahmen;
Trennen und Schalten®.

Stillsetzen bedeutet das Unterbrechen der Energiezufuhr und erforderlichen-
falls Verkiirzen des Nachlaufs durch Abbremsen.
4.10.8 Das In-Gang-Setzen und Abbremsen der Bewegungen ist so auszulegen, dass

alle Fahr-, Hub- und Drehbewegungen maglichst stof3frei durchgefiihrt werden kénnen.

Diese Forderung ldsst sich z.B. durch die Verwendung von Gleichstrom-
motoren mit Feldiiberwachung erreichen.

4.10.9 Werden elektronische oder programmierbare Systeme zur Steuerung von Be-
wegungsvorgangen eingesetzt, miissen sie so konzipiert und gebaut sein, dass Fehler
nicht zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Siehe hierzu auch DIN 19 251 ,,Leittechnik, MSR Schutzeinrichtungen; An-
forderungen und MaBnahmen zur gesicherten Funktion*.

Fehler konnen z.B. sein:
— Handhabungsfehler, Bedienfehler,
— Systematische Fehler in der Hardware,

26



GUV-R 2103

— Fehler bei der Instandhaltung,

— Fehler durch Systemverdnderungen,

— zufdllige interne Fehler,

— zufdllige Fehler durch Einfliisse von aufien und
— systematische Fehler in der Software.

4.10.10 Antriebe von Einrichtungen der Briicken-Instandhaltung, die sowohl fiir Kraft-
als auch fiir Handbetrieb gebaut sind, miissen gegeneinander so verriegelt sein, dass
der Kraftantrieb den Handantrieb nicht in Bewegung setzen kann.

Fiir Kurbeln, Hebel oder Handrdder von handbetriebenen Einrichtungen gilt
UVV ,Winden, Hub- und Zuggerite“ (GUV-V D 8, bisher GUV 4.2).

Fest angebrachte Handkurbeln miissen z.B. mit umklappbaren und in bei-
den Stellungen feststellbaren Rollgriffen versehen sein.

411 Sicherheitseinrichtungen

4.11.1  Die maximale Geschwindigkeit der Einrichtung zur Briicken-Instandhaltung in
Briickenldangsrichtung darf 0,5 m/sec nicht tiberschreiten.
Bei Arbeitseinsatz ist nur eine maximale Geschwindigkeit von 0,2 m/sec zuldssig.

4.11.2  Der Antrieb fiir das Fahrwerk in Briickenldngs- und Briickenquerrichtungen
muss zwangsldufig stillgesetzt werden, wenn Arbeits- und Besichtigungsbiihnen be-
wegt werden.

Hierunter sind sdmtliche Ausfahrbewegungen zu zéhlen, die durch Kraft-
oder Handantrieb erfolgen.
4.11.3 Die Ausfahrbewegungen von Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen in
den Endstellungen durch mechanische Einrichtungen begrenzt sein.
Hierunter fallen z.B. Anschldge, Auflager, Puffer.
4.11.4 Unter Kraftantrieb verlaufende Bewegungen miissen vor Erreichen der End-

stellungen durch Abschalten der Antriebskraft oder durch selbsttétiges Unterbrechen
des Kraftflusses zum Stillstand kommen.
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Die Forderung ist erfiillt, wenn

— bei elektrischem Kraftantrieb Betriebsend- und Notendschalter vorhan-
den sind, bei deren Anbringung auch der Nachlaufweg beriicksichtigt
ist,

- die Uberbeanspruchung von Konstruktionsteilen durch einstellbare
Rutschkupplungen verhindert wird, die die Arbeitsbewegungen gefahr-
los begrenzen,

— in hydraulischen und pneumatischen Systemen Uberdruckventile vor-
handen sind, die eine Uberbeanspruchung beim Anfahren der Endstel-
lung verhindern.

4.11.5 Werden Betriebsendstellungen elektrisch iberwacht, muss ein Not-Endschal-
ter nachgeschaltet sein, der nach Ansprechen auch die entgegengesetzte Bewegung
ausschlieft.

4.11.6  Kraftbetriebene Triebwerke fiir Fahr-, Hub-, Senk-, Dreh-, Verschiebe- und
Schwenkbewegungen der Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen so ausgelegt
sein, dass eine unbeabsichtigte Bewegung verhindert ist.

Diese Forderung ist z.B. erfiillt

— durch den Einbau von selbsthemmenden Getrieben,

— durch selbsttdtig wirkende Bremsen.

4.11.7 Triebwerke flir Abstiitzungen und Triebwerke fiir die Hub- und Senkbewegun-
gen von Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen so eingerichtet sein, dass sie in der
Ruhestellung durch Selbsthemmung oder Formschluss selbsttdtig gehalten werden.

Formschluss ist bei hydraulischen Triebwerken gegeben, wenn als Arbeits-
medium ausschliefSlich eine Fliissigkeit verwendet wird, die im Arbeitszylin-
der durch direkt an ihm angeschlossene Sperrventile abgeschlossen ist.

4.11.8 Kraftbetriebene Triebwerke fiir Schwenk-, Dreh-, Hub-, Senk- und Verschiebe-
bewegungen von Arbeits- und Besichtigungsbiihnen miissen gegen Uberschreitung
der zuldssigen Belastung von der Antriebsseite her gesichert sein.

Die Forderung ist z.B. erfiillt

— bei mechanischen Triebwerken durch Rutschkupplungen,

— bei hydraulischen Triebwerken durch Druckbegrenzungsventile und

— bei elektrischen Lastbegrenzungseinrichtungen.
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4.11.9 Arbeits- und Besichtigungsbiihnen mit Seil- oder Kettenaufhdangungen, die
sich bei bestimmungsgemafien Ausfahrbewegungen an anderen Konstruktionsteilen
verhaken bzw. verkanten kénnen, miissen Einrichtungen besitzen, die bei Schlaffseil
oder Schlaffkette den Antrieb abschalten und den Bewegungsvorgang unterbrechen.
Die entgegengesetzte Bewegung muss in solchen Fallen noch méglich sein.

4.11.10 Werden kraftbetriebene Ausfahrbewegungen von Arbeits- und Besichtigungs-
biihnen durch Ausfall der Energie oder andere Storeinfliisse unterbrochen, miissen die
Biihnen in die Ausgangsstellung zuriick oder in eine andere Position gebracht werden
konnen, die ein gefahrloses Verlassen der Arbeits- und Besichtigungsbiihnen ermog-
licht.

Diese Forderung ldsst sich z.B. erfiillen, wenn

— Zusatzantriebe mit unabhdngiger Energieversorgung zur Verfiigung
stehen,

— zusdtzliche Handantriebe vorhanden sind, die nicht mehr als 100 N
Kraftaufwand erfordern,

— Bremsliifteinrichtungen vorhanden sind, die von Hand gelost werden
kénnen und gegen unbefugtes Betdtigen gesichert sind.

4.41.11 Fir Hauptbewegungen bei Hubarbeitsbiihnen (Korbgeréte) die unter Flur arbei-
ten, miissen die hydraulischen Leitungen und die dazugehorenden Ventile redundant
ausgefiihrt sein.

4.2  Zusitzliche Bestimmungen fiir stationdre Besichtigungseinrichtungen

4.12.1  An stationdren Besichtigungseinrichtungen miissen folgende Angaben deut-
lich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

— Hersteller, Lieferer oder Einfiihrer (Importeur),

— Typ, Baujahr und Herstellungsnummer,

— Eigengewicht,

— Nutzlast, ggf. mit Angabe der Laststellungen,

— Isolationszustand der Besichtigungseinrichtungen.

Weitere Kenndaten, die fiir den sicheren Betrieb unentbehrlich sind, miissen ggf. hin-
zugefiigt werden.

Dazu zdhlen z.B. zuldssiger Druck, zuldssige Drehzahl, Transporthilfe, elekt-
rische Anschlussdaten.
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4.12.2 Fir Bauteile, Antriebs- und Steueraggregate, die auf den Besichtigungseinrich-
tungen eingesetzt werden, miissen ebenfalls die fiir den Betrieb erforderlichen Kenn-
daten deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein.

Hierunter fallen z.B. folgende Angaben:
— Hersteller, Lieferer oder Einfiihrer (Importeur),
— Typ, Baujahr und Herstellungsnummer.

4.12.3 Fir die stationdren Besichtigungseinrichtungen muss eine Betriebsanleitung
in deutscher Sprache mit den fiir einen sicheren Betrieb erforderlichen Angaben vor-
handen sein.

Diese hat insbesondere Angaben (iber alle erforderlichen sicherheitstechnischen Hin-
weise flir die bestimmungsgemafe Verwendung zu enthalten.

An stationdren Besichtigungseinrichtungen muss eine Kurzfassung der Betriebsanlei-
tung mit den fiir einen sicheren Betrieb wichtigen Angaben dauerhaft und leicht er-
kennbar angebracht sein.

Die entsprechenden Hinweise kénnen z.B. folgende Angaben enthalten:

— Hinweise auf die sichere Inbetriebnahme bzw. Stillsetzen der verschiede-
nen Fahr- und Arbeitsbewegungen,

— Hinweise auf die Hubhéhe, Arbeitshohe und den Schwenkbereich,
— Verhalten in Notfdllen und Beheben von Stérungen,

— Festlegen der Einsatzbedingungen, die durch dufere Einfliisse ggf. ein-
geschrinkt werden (z.B. Windstdrke, Gewitter, Eisregen, Nebel, Dunkel-
heit).

4.12.4 Stationdre Besichtigungseinrichtungen miissen sichere Fahrbahnen und Fiih-
rungen haben.

Das Durchfahren der Briicke muss zwangungsfrei erfolgen. Die Verlegung der Fahr-
bahnfiihrung hat so zu erfolgen, dass es nicht zu Verwerfungen oder Briichen kommt,
und dass der Wagen gegen Verkanten, Entgleisen und Abheben von den Schienen ge-
sichert ist.

Erforderlichenfalls muss die Fahrbahnfiihrung in stetiger Krimmung verlegt werden
und darf nicht aus polygonartigen Einzelabschnitten bestehen.

4.12.5 Das Fahrwerk muss so ausgefiihrt sein und ein solches Verhaltnis vom Rad-

stand zur Spurweite haben, dass der Wagen gegen Verkanten, Entgleisen und Abheben
von den Schienen gesichert ist. Das Fahrwerk muss die Toleranzen der verlegten Fahr-
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bahnfiihrung sowie die zusatzlichen Formanderungen aus den unterschiedlichen Be-
lastungen gefahrlos aufnehmen kdnnen.

Ein Verkanten kann ausgeschlossen werden, wenn z.B. der Radstand min-
destens 2,00 m und das Verhdltnis zwischen Radstand und Spurweite min-
destens 1:6 betrdgt. Als Anhaltswerte kénnen die MafStoleranzen nach
DIN 4132 ,,Kranbahnen; Stahltragwerke“ herangezogen werden.

4.12.6 Die Laufflachen der Fahrbahnen bzw. Schienen und der Radder der Besichti-
gungs- und Arbeitswagen miissen so ausgerichtet sein, dass ein stérungsfreier, siche-
rer und verschleiRarmer Lauf gewdhrleistet wird.

Als Anhaltswerte konnen Fahrwiderstinde mit Reibungszahlen nach
DIN 15 o019, Teil 1,,Krane; Standsicherheit fiir alle Krane, aufler gleislosen
Fahrzeugkranen und aufier Schwimmkranen* herangezogen werden.

Tabelle 5

Fahrwiderstinde und Reibungszahlen nach DIN 15 019 Teil 1
Verhéltnis:
Fahrwiderstand Reibungszahl zwischen Schiene und
Radlast

Gleitlager Wilzlager gebremstem Rad Schienenzange?)
(aufgeraut und gehértet)

0,2 0,5 0,14 0,25

") Mit groReren Reibungszahlen darf gerechnet werden, wenn diese nachweisbar bei allen Oberflachenzustanden und
-beschaffenheiten (z. B. Ol, Verschmutzung, Eis) zutreffen.

4.12.7 Die Fahrbahnen bzw. Fahrschienen sind an ihren Enden gegen Anfahren und
Ablaufen zu sichern.

Diese Forderung ist erfiillt, wenn z.B. Federpuffer vorhanden sind. Fiir die
Bemessung der Pufferkrifte siehe DIN 15 018 Teil 1,,Krane; Grundsdtze fiir
Stahltragewerke; Berechnung®.

4.12.8 Das Fahrwerk fiir die Besichtigungs- und Arbeitswagen muss so beschaffen
sein, dass diese bei einem Bruch von Laufrdadern oder Laufrollen nicht um- oder
abstiirzen kénnen.

Diese Forderung ist erfiillt bei der Verwendung von Eisenbahn- oder dhnli-
chen Radsdtzen wie z.B.

— genormten Spurkrdnzen von mindestens 12 mm Héhe,

— Spurkridnzen auf beiden Seiten der Rdder,

— Laufrddern mit zusdtzlicher Seitenfiihrung.

31



GUV-R 2103

Die Forderung gegen Um- oder Abstiirzen ist erfiillt, wenn z.B.
— Radbruchsicherungen vorhanden sind,

— durch konstruktive Gestaltung, z.B. dicht auf die Lauffldche herunterge-
fiihrte Rahmen.

4.12.9 Bei schienengebundenen Besichtigungseinrichtungen miissen die Fahrwerke
mit Schienenrdumern ausgeriistet sein, sofern nicht die Konstruktion diese Aufgabe
tbernimmt.

Die Konstruktion kann z.B. dann die Aufgabe des Schienenrdumers iiber-
nehmen, wenn der Tragrahmen bis dicht auf die Schienen gefiihrt ist.

4.12.10 Fiir den Antrieb des Hauptfahrwerks ist zur Vermeidung ruck- bzw. stoBartiger
Belastungen eine elektrisch oder hydraulisch ausgefiihrte Kraftiibertragung vorzuse-
hen. Die Kraftiibertragung vom Antrieb auf die Antriebsrader muss formschliissig erfol-
gen.

Handantriebe sind so zu konstruieren, dass sie nicht mehr als 100 N Kraftaufwand er-
fordern.

4.12.11 Die Auspuffanlagen von Verbrennungsmotoren sind so anzuordnen, dass Ver-
brennungen vermieden werden und gesundheitsschadliche Einwirkungen der Auspuff-
gase ausgeschlossen sind.

4.12.12 Bei den Antriebsaggregaten sind geeignete technische MaBnahmen gegen
Vibrations- bzw. Schwingungseinwirkungen vorzusehen.
Die Larmemissionen der Verbrennungsmotoren dirfen 70 dB (A) nicht tiberschreiten.

Konstruktionshinweise fiir Schwingungsisolationen siehe

— VDI 2962, Blatt 1 und 2 ,,Schwingungsisolierung*,

— VDI 3831,,Schutzmanahmen gegen die Einwirkung mechanischer
Schwingungen auf den Menschen; Allgemeine Schutzmafinahmen,
Beispiele*.

Fiir die Ermittlung der KenngrdfSen fiir die Gerduschemission sind die ent-
sprechenden Grundlagen gemdp DIN 45 635 Teil 1,,Gerduschmessung von
Maschinen, Luftschallemission“ zu Grunde zu legen.
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4.12.13 Starteinrichtungen von Verbrennungsmotoren sind so zu konstruieren, dass
Verletzungen beim Anlassen vermieden werden.

Diese Forderung ldsst sich erfiillen, wenn z.B.

— elektrische Anlasser,

— Andrehkurbeln mit Sicherheitseinrichtung oder
— Federkraftanlasser verwendet werden.

Fiir Andrehkurbeln mit Sicherheitseinrichtung gilt DIN 6285, Teil 1,,Verbren-
nungsmotoren; Handkurbel-Starteinrichtungen®.

4.12.14 st es bei Fahrbewegungen in Briickenlangs- oder Querrichtungen méglich,
dass die Besichtigungseinrichtung gegen Bauteile der Briickenkonstruktion fahren

kann, miissen Malnahmen getroffen werden, die rechtzeitig vor Erreichen der Kolli-
sionsstelle ansprechen.

Hierunter fallen z.B. entsprechende rechtzeitig angeordnete Endschalter.

Diese Sicherheitsanforderungen sind auch dann zu erfiillen, wenn der Wa-
gen mit ausgefahrenen Arbeits- und Besichtigungsbiihnen entsprechende
Fahrbewegungen durchfiihren kann.

4.12.15 Stationdre Briickenbesichtigungseinrichtungen miissen mit selbsttatig wirken-
den Betriebsbremsen und mindestens einer Feststellbremse ausgeriistet sein. Jede
Betriebsbremse ist so auszulegen, dass sie jederzeit das 1,25fache des zu erwarten-
den héchsten Bremsgewichts abbremst.

4.12.16 Bei Fahrbahnlangsneigungen von mehr als 4% miissen die Betriebsbremsen
von schienenfahrbaren Wagen direkt auf die Fahrschienen wirken (Schienenbremsen).
Die Bremskraft der Schienenbremsen darf nicht durch das Wagengewicht begrenzt sein.

Betriebsbremsen miissen von Hand geldst werden kénnen, damit der Wagen von Hand
verfahren werden kann. Beim Loslassen der Losevorrichtung muss die Bremse wieder
selbsttatig wirksam werden.

Feststellbremsen miissen fiir den ungiinstigsten Betriebsfall (z.B. Gefélle) und den
maximalen Winddruck ausgelegt sein, sie miissen auch zur Notbremsung des Wagens
dienen kdnnen.

Bandbremsen zum Abbremsen des Hauptfahrwerkes sind unzuldssig.

4.12.17 Stationdre Besichtigungseinrichtungen sind so zu konstruieren, dass auf den
Arbeitspldtzen eine freie Durchfahrtshéhe von 2 m eingehalten wird. Falls es zu einer
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Abweichung von diesem Regelmafl kommt, miissen zusdtzliche Malnahmen fiir den
Aufenthalt in diesen Gefahrbereichen ergriffen werden.

Zusdtzliche Mafinahmen sind z.B. folgende Vorkehrungen:

Im Aufenthaltsbereich der Besichtigungsstandorte und Arbeitspliitze
sind Not-Aus-Einrichtungen angebracht, die ein Stillsetzen der Fahr-
oder Drehbewegungen ermdglichen.

In den Fahrschienen werden Endschalter vorgesehen, die fiir eine
zwangsldufige und rechtzeitige Abbremsung sorgen.

Bis zu einer freien Durchfahrtshéhe von 1,60 m werden z.B. Klappsitze
an den entsprechenden Besichtigungsstandorten und Arbeitspldtzen an-
gebracht.

4.12.18 Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergefahren miissen die festen Bauteile
der stationdren Besichtigungseinrichtungen so konstruiert sein, dass sie im umwehr-
ten Bereich einen Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m haben.

Wenn dieser Sicherheitsabstand aus konstruktiven Griinden nicht eingehalten werden
kann, miissen die Quetsch- und Scherstellen auf andere Weise abgesichert werden.

4.12.19 Die stationdren Besichtigungseinrichtungen sind in ihren Abmessungen so
auszulegen, dass sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Falls es in
Sonderféllen unvermeidbar ist, dass das Lichtraumprofil anderer Verkehrstrager be-
rithrt wird, sind zusatzliche Mainahmen in Absprache mit den zustdandigen Verkehrs-
tragern zu treffen.

Verkehrstréger sind z.B. Bund, Land, Kreis, Kommune.

Sicherheitsabstdnde sind z.B. erforderlich bei elektrischen Oberleitungen,
bei Decksbeladungen von Schiffen und beim Ladungstransport von Last-
kraftwagen.

Einschrdnkungen des Lichtraumprofils sind z.B. denkbar iiber Gewdssern
mit wechselndem Wasserstand.

Als zusdtzliche Maf3inahmen zur Sicherung des Lichtraumprofils kommen
z.B. in Betracht

— Einrichtungen von Warntafeln und Sicherheitskennzeichnung der betref-
fenden Bauteile von Besichtigungs- und Arbeitswagen,

— fester Anfahrschutz in ausreichendem Abstand von dem eigentlichen
Briickenbauwerk.
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413  Zusdtzliche Bestimmungen fiir ortsverdnderliche

Besichtigungseinrichtungen

4.13.1  An ortsverdnderlichen Besichtigungseinrichtungen miissen folgende Angaben
deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

Hersteller, Lieferer oder Einflihrer (Importeur),
Typ, Baujahr und Herstellungsnummer,
Eigengewicht,

Nutzlast, ggf. mit Angabe der Laststellungen,

bei isolierten Biihnen Kennzeichnung nach VDE 0680 ,,Kérperschutzmittel; Schutz-
vorrichtungen und Gerdte zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis
1000 V¥,

Nennspannung, fiir welche die Besichtigungseinrichtung isoliert ist (Kennzeich-
nung nach VDE 0680).

Weitere Kenndaten, die fiir den sicheren Betrieb unentbehrlich sind, miissen hinzuge-
fligt werden.

Diese Kenndaten sind z.B.

— Bedingungen fiir das Ausfahren und Schwenken in die Besichtigungs-
und Arbeitsstellung,

— Raddriicke bei grofter Beanspruchung,

— maximale Rad- und Stiitzdriicke,

— elektrische Anschlussdaten,

— zuldssige Windgeschwindigkeit bei Betrieb.

4.13.2 Fir Zusatzausriistungen, die auf den Besichtigungseinrichtungen eingesetzt
werden, miissen ebenfalls die fiir den Betrieb erforderlichen Kenndaten deutlich er-
kennbar und dauerhaft angebracht sein.

Hierunter fallen z.B. folgende Angaben:

Hersteller, Lieferer oder Einfiihrer (Importeur),
— Typ, Baujahr und Herstellungsnummer,
— Eigengewicht,

Zuordnungsmdglichkeit der Zusatzausriistung.
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4.13.3 Fir die ortsveranderlichen Besichtigungseinrichtungen muss eine Betriebsan-
leitung in deutscher Sprache mit den fiir einen sicheren Betrieb erforderlichen Anga-
ben vorhanden sein.

Diese hat insbesondere alle erforderlichen sicherheitstechnischen Hinweise fiir die be-
stimmungsgemafie Verwendung zu enthalten.

An ortsveranderlichen Besichtigungseinrichtungen muss eine Kurzfassung der Be-
triebsanleitung mit den fiir einen sicheren Betrieb wichtigsten Angaben dauerhaft und
leicht erkennbar angebracht sein.

Die entsprechenden Hinweise kénnen z.B. folgende Angaben enthalten:

— Hinweise auf die sichere Inbetriebnahme bzw. Stillsetzen der verschiede-
nen Fahr- und Arbeitsbewegungen,

— Hinweise auf Steigungs- und Gefdllestrecken,
— Hinweise auf die Hubhéhe, Arbeitshohe und den Schwenkbereich,
— Verhalten in Notfdillen und Beheben von Stérungen,

— festlegen der Einsatzbedingungen, die durch dufSere Einfliisse ggf. ein-
geschrinkt werden (z.B. Windstdrke, Gewitter, Eisregen, Nebel, Dunkel-
heit).

Eine Zusammenstellung der erforderlichen Inhalte der Betriebsanleitungen
fiir das Fahrzeugbuch ist in DIN V 8418 ,,Benutzerinformation; Hinweise fiir
die Erstellung“ enthalten.

4.13.4 Die ortsverdnderlichen Besichtigungseinrichtungen miissen mit einem wei3-
roten retroreflektierenden Warnanstrich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch fiir Teile

des Fahrzeugaufbaus, die bei Betriebsstellung bzw. wahrend der Aufbauphase in den
Verkehrsraum von StraBen hineinragen.

Die Kennzeichnung erfolgt nach § 35, Absatz 6 Straf3enverkehrsordnung
(StVQ). Fiir Kennzeichnung siehe DIN 30 710 ,,Sicherheitskennzeichnung
von Fahrzeugen und Gerdten*.

4.13.5 Die ortsverdnderlichen Besichtigungseinrichtungen miissen mit Rundumleuch-
ten ausgestattet sein, die das Fahrzeug aus jeder Richtung erkennen lassen.

Diese Forderung kann notfalls durch mehrere Rundumleuchten sicherge-
stellt werden und richtet sich danach, ob einzelne Teile des Fahrzeuges die
Rundumleuchte verdecken.
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Die Rundum- und Warnleuchten sind auch bei ausgeschalteter Ziindung
des Fahrantriebs und bei Betdtigung des Not-Aus-Schalters in Betrieb zu
halten.

4.13.6 Beim Standsicherheitsnachweis fiir die ortsverdanderlichen Besichtigungsein-
richtungen ist der Einfluss der Federung und die Nachgiebigkeit der Reifen einzubezie-
hen. Wird bei Luftbereifung bestimmungsgemafl ohne zusatzliche Abstiitzungen gear-
beitet, muss sichergestellt sein, dass beim Entweichen der Luft aus den Reifen eines
Unterstiitzungspunktes die Standsicherheit nicht beeintrachtigt ist.

4.13.7 Abstiitzungen, die zur senkrechten Aufstellung und zur Gewahrleistung der
Standsicherheit erforderlich sind, miissen sowohl in Arbeitsstellung als auch in Fahrt-
stellung durch selbsthemmende Getriebe oder Formschluss gegen unbeabsichtigte
Lageverdnderung gesichert sein oder gesichert werden kdnnen. Sie miissen konstruk-
tive Moglichkeiten besitzen, um Geldndeneigungen und Bodenunebenheiten auszu-
gleichen. Bodenteller miissen mindestens 10° gegen die Waagerechte in allen Richtun-
gen schwenkbar sein.

Bei handbetdtigten Spindeln kénnen z.B. entsprechende Sicherungen
durch Kontermuttern oder Klemmringe vorgesehen werden.

Formschluss bei hydraulisch betdtigten Abstiitzungen siehe Abschnitt 4.11.7.

4.13.8 Arbeits- und Besichtigungsbiihnen von ortsverdnderlichen Besichtigungsein-
richtungen miissen mit einer Uberlastsicherung ausgeriistet sein, die bei Uberlastung
akustisch warnt.

4.13.9 Steuerpldtze fiir die Steuerung von Abstiitzungen, die iber das Fahrzeug oder
das Untergestell in den Verkehrsbereich von Personen oder Fahrzeugen hineinragen
kdnnen, miissen so angeordnet und gestaltet sein, dass die Bedienungsperson die Be-
wegung der Abstiitzung beobachten kann.

4.13.10 Die Steuerpldtze fiir die Steuerung der Besichtigungs- und Arbeitsbiihnen
miissen so angeordnet und gestaltet sein, dass die Bedienungsperson die Biihnen bei
allen Bewegungen beobachten kann und dabei nicht gefdahrdet wird.

Gefdhrdungen kénnen sich z.B. dadurch ergeben, dass Teile der Besichti-
gungseinrichtungen iliber der Bedienungsperson geschwenkt werden und
der entsprechende Standort keine ausreichende Kopfhohe oder Sicherheit
gegen Quetsch- und Scherstellen gewdhrleistet.
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4.13.11 Fir die betriebsmafiigen Bewegungen der Besichtigungseinrichtungen muss
ein Steuerstand auf der Arbeitsbiihne eingerichtet sein. Zusatzlich ist fiir die Bewe-
gungsvorgédnge auch eine fahrzeugseitige Steuerung vorzusehen (Basissteuerung), mit
der im Notfall alle Bewegungsvorgdnge der Arbeitsbiihne eingeleitet und unterbrochen
werden kdnnen. Beide Steuerstdnde sind gegeneinander so zu verriegeln, dass jeweils
nur von einem ausgewdhlten Steuerplatz eine Steuerung moglich ist.

4.13.12 Bei Fahrzeugbewegungen in Briickenlangsrichtungen muss sichergestellt sein,
dass der Anlagenfiihrer die Fahrbahn und den zu durchfahrenden Raum in beiden
Fahrtrichtungen gleichzeitig tiberblicken kann.

4.13.13 Erfolgt die Fahrbewegung in Briickenlangsrichtung nur vom Steuerstand auf
der Arbeitsbiihne aus, miissen zusatzliche Mafinahmen zur Sicherung der Fahrstrecke
in Fahrtrichtung ergriffen werden.

Entsprechende Einrichtungen hierzu sind z.B.
— Beobachtungsmonitore, durch die iiber das Kamerabild mdgliche Hin-
dernisse in der Fahrstrecke deutlich erkannt werden kénnen, und

— zwangsldaufige Fiihrungen, z.B. am Geldnder des Briickenbauwerks, die
eine Fahrwegabweichung nicht zulassen.

4.13.14 Kann vom Steuerstand der Besichtigungs- und Arbeitsbiihne auch das Anlas-
sen des Fahrzeugmotors erfolgen, so diirfen hierdurch keine unbeabsichtigten Fahr-
bewegungen ausgeldst werden kénnen.

4.13.15 Wird die Besichtigungseinrichtung von der Biihne aus verfahren (1-Mann-Be-
dienung), so muss das Fahrzeug selbst durch zuséitzliche MaBnahmen abgesichert sein.
Zusdtzliche Mafinahmen kénnen z.B. sein:
— Lichtschranken,
— Ultraschallanlagen.

4.13.16 Bei Ausfall der sicherheitstechnischen Anlagen muss das Fahrzeug mit einem
Freigabeschalter (Schliisselschalter) ohne Selbsthaltung ausgestattet sein, der eine
Weiterfahrt unter bestimmten Voraussetzungen einleitet.

4.13.17 An ortsverdnderlichen Besichtigungseinrichtungen miissen die Grundstellun-
gen der Arbeitsbiihnen und Abstiitzungen, die fiir das Verfahren in Briickenldngsrich-
tung eingenommen werden missen, durch eine augenfillige, stérungssichere Anzeige
am Steuerstand erkennbar sein.
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Diese Forderung ist insbesondere dann zu effiillen, wenn auf Grund der
Standsicherheit weit ausgefahrene Arbeitsbiihnen erst in eine Ausgangs-
lage zuriickgeholt werden miissen, damit gefahrlos eine fahrzeugseitige
Fahrbewegung durchgefiihrt werden kann.

4.13.18 Fiir den Transport der Besichtigungseinrichtungen im StraBenverkehr, z.B. fiir
den Wechsel an ein anderes Briickenbauwerk, muss die Transportstellung aller beweg-
lichen Teile mit Vorrichtungen gegen unbeabsichtigte Lageveranderungen ausgestattet
sein.
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5  Betrieb

5.1 Auswahl und Unterweisung der Beschéftigten

5.1.1  Fir Arbeiten bei der Briicken-Instandhaltung diirfen nur Personen herangezo-
gen und eingesetzt werden, die kdrperlich und geistig geeignet sind und ausreichende
Fachkenntnisse besitzen.

Personen, die bei bestimmten Arbeiten auf Grund einer Behinderung selbst gefahrdet
sind oder andere gefahrden kdnnen, diirfen fiir solche Arbeiten nicht eingesetzt wer-
den.

5.1.2 Die Beschéftigten sind vor Aufnahme ihrer Tatigkeit iiber die besonderen Ge-
fahren in ihrem Arbeitsbereich und die erforderlichen Schutzmafinahmen von den fiir
die Arbeitssicherheit verantwortlichen Personen zu unterweisen. Diese Unterweisung
ist bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich, zu wiederholen. Teilnehmer, Datum
und Inhalt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten.

5.1.3 Personen unter 18 Jahren diirfen mit dem Fiihren und Bedienen von stationdren
und ortsveranderlichen Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung nicht betraut
werden.

Hierunter fallen z.B. alle Arbeiten, die mit dem Auf- und Abbau zu tun
haben bzw. mit der Steuerung sdmtlicher Fahr- und Bewegungsvorgénge.

5.1.4 Mit dem selbststdndigen Fiihren und Bedienen von stationdren und ortsveran-
derlichen Einrichtungen darf der Unternehmer nur solche Beschaftigten beauftragen,
die mit diesen Aufgaben vertraut sind und dem Unternehmer ihre Befdhigung fiir diese
Arbeiten nachgewiesen haben. Die Beschaftigten miissen schriftlich vom Unternehmer
zum Fiihren, Bedienen und Riisten bestimmt sein.

5.2 Organisation der Arbeitssicherheit

5.2.1  Fir die einwandfreie Durchfiihrung der Besichtigungs- und Arbeitseinséatze bei
der Briicken-Instandhaltung hat der Unternehmer einen Aufsicht Fiihrenden zu bestim-
men. Dieser muss die sichere Durchfiihrung der Arbeiten tiberwachen und hierfiir aus-
reichende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen.

5.2.2 \Vergibt der Unternehmer Arbeiten an andere Unternehmer, dann hat er, soweit

dies zur Vermeidung einer moglichen gegenseitigen Gefdhrdung erforderlich ist, eine
Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt. Er hat dafiir zu sorgen,
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dass diese Person Weisungsbefugnis gegeniiber seinen Auftragnehmern und deren
Beschiftigten hat.

Ubernimmt der Unternehmer Auftriage, deren Durchfiihrung zeitlich und &rtlich mit Auf-
trdgen anderer Unternehmer zusammenfillt, so ist er verpflichtet, sich mit den ande-
ren Unternehmern abzustimmen, soweit dies zur Vermeidung einer gegenseitigen Ge-
fahrdung erforderlich ist.

5.2.3 Die nach Abschnitt 5.1.4 bestimmten Beschaftigten miissen die Beschaffenheit
der Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung wahrend des Einsatzes taglich vor
Aufnahme der Téatigkeit iiberpriifen, sodass ein sicherer Betrieb aller Funktions- und
Sicherheitseinrichtungen gewahrleistet ist.

5.2.4 Werden Schdden oder Storungen an den Einrichtungen bei der Briicken-
Instandhaltung festgestellt, insbhesondere an tragenden Teilen, Steuereinrichtungen,
Bremsen, u.a., ist der Aufsicht Fiihrende unverziiglich zu benachrichtigen. Ist die Be-
triebssicherheit in Frage gestellt, diirfen die Einrichtungen bis zu ihrer Instandsetzung
nicht weiter benutzt werden.

5.2.5 Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Einrichtungen bei der Briicken-
Instandhaltung diirfen nur von dafiir qualifizierten Personen durchgefiihrt werden. Die
Wartungs- und Instandsetzungsvorgaben des Herstellers sind zu beachten.

5.3 Personliche Schutzausriistung

5.3.1 Ist es durch betriebstechnische MaBnahmen nicht ausgeschlossen, dass die

Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der Unterneh-
mer geeignete persdnliche Schutzausriistungen zur Verfligung zu stellen und diese in
ordnungsgemafiem Zustand zu halten.

Je nach Tatigkeit sind folgende personliche Schutzausriistungen erforderlich:

— Schutzhelm nach
DIN EN 397 ,,Industrieschutzhelme*.

Z.B. wenn Gefahr durch pendelnde oder herabfallende Gegenstinde
besteht bzw. mit dem AnstofSen an Hindernissen zu rechnen ist.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Kopfschutz“ (GUV-R 193, bisher GUV 20.15).

— Schutzhandschuhe nach
DIN EN 420 ,,Allgemeine Anforderungen fiir Handschuhe*.
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Z.B. bei Arbeiten mit Stoffen und Gegenstdnden, die zu Handverletzungen
fiihren kénnen.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Schutzhandschuhen“ (GUV-R 195, bisher
GUV 20.17).

Sicherheitsschuhe nach

DIN EN 344 ,,Anforderungen und Priifverfahren fiir Sicherheits-, Schutz- und
Berufsschuhe fiir den gewerblichen Gebrauch*;

DIN EN 345 ,,Spezifikation der Sicherheitsschuhe fiir den gewerblichen Gebrauch®.

Z.B. wenn mit FufSverletzungen durch herabfallende Gegenstinde sowie mit
mangelnder Trittsicherheit zu rechnen ist.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Fuf3- und Beinschutz“ (GUV-R 191, bisher
GUV 20.16).

Warnkleidung nach
DIN EN 471 ,,Warnkleidung®.

Z.B. bei Arbeiten im Bereich 6ffentlicher Strafien und Briicken.

Siehe Strafenverkehrsordnung (StVO).

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Schutzkleidung* (GUV-R 189, bisher
GUV 20.19).

Gehorschutz (Gehdrschutzstopsel, -kapseln) nach

DIN EN 352 Teile 13 ,,Gehorschiitzer, Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifungen*;

DIN EN 458 ,,Gehorschiitzer; Empfehlungen fiir Auswahl, Einsatz, Pflege und
Instandhaltung*.

Z.B. bei Arbeiten in Ldrmbereichen mit einem Beurteilungspegel von mehr
als 85 dB (A).

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Gehdrschiitzern® (GUV-R 194, bisher
GUV 20.33).

Augen- und Gesichtsschutz nach
E DIN 4646-1 ,,Personlicher Augenschutz; Anforderungen*;
pr EN 166 ,,Personlicher Augenschutz; Anforderungen®.

Z.B. beim Abklopfen von Beton.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ (GUV-R 192,
bisher GUV 20.13).

Atemschutz (Schutzhaube, Atemschutzgerite).
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Z.B. bei Arbeiten mit Sandstrahlgerdten und Farbspritzgerdten, sowie bei
Arbeiten in gesundheitsschddlicher Umgebungsatmosphdire.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Atemschutzgerdten“ (GUV-R 190, bisher
GUV 20.14).

Schutzkleidung nach

DIN 61539, ,,Wetterschutzanzug; Wetterschutzjacke und Wetterschutzhose;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung*;

DIN EN 340 ,,Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen*;

E DIN EN 343 ,,Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter.

Z.B. bei Arbeiten, die iiberwiegend einen Aufenthalt im Freien erfordern,
wenn der Arbeitsplatz nicht gegen Kdlte, Wind und Niederschlag geschiitzt
ist.

Siehe GUV-Regel ,,Benutzung von Schutzkleidung“ (GUV-R 189, bisher
GUV 20.19).

Als Schutzkleidung gegen Kdlte und Niederschldge gelten insbesondere
entsprechende Uberziehjacken oder -méntel, Uberziehhosen, Handschuhe,
Schuhwerk, Ohren- und Kopfschutz.

Sicherheits- und Rettungsgeschirre nach

DIN 7478 ,,Sicherheitsgeschirre; Sicherheitsgurt fiir den Bergbau*;

E DIN EN 359 ,,Personliche Schutzausriistung fiir Arbeitsplatz-Riickhaltesysteme*;
DIN EN 361 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffanggurte®;

DIN EN 363 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffangsysteme*;

E DIN EN 813 ,,Personliche Schutzausriistung zur Verhinderung von Abstiirzen;
Sitzgurte und Zubehor®.

Z.B. fiir hochgelegene Arbeitsplitze auf Einrichtungen fiir die Briicken-In-
standhaltung, wenn die Gefahr des Abstiirzens besteht und entsprechende
Geldnder- oder Briistungskonstruktionen nicht vorhanden sind. Sicherheits-
geschirre sind z.B. Auffanggurte mit Seilkiirzer, Fallddmpfer, Hohensiche-
rungsgeridte, Steigschutzeinrichtungen u.a.

Siehe auch:

»Richtlinie des Rates iiber Mindestvorschriften fiir Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz bei Benutzung persénlicher Schutzausriistungen durch Arbeit-
nehmer bei der Arbeit (89/391/EWG)*“.

GUV-Regel ,,Benutzung von persidnlichen Schutzausriistungen gegen
Absturz“ (GUV-R 198, bisher GUV 10.4) und

GUV-Regel ,,Benutzung von persdnlichen Schutzausriistungen zum Halten
und Retten“ (GUV-R 199, bisher GUV 20.28).
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5.4 Sicherheitsgerechtes Verhalten der Beschiftigten

5.4.1 Beim Betrieb der Einrichtungen zur Briicken-Instandhaltung ist die Betriebsan-
leitung zu beachten.

5.4.2 Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung diirfen — ausgenommen in Not-
situationen — nur tiber die bestimmungsgemaf vorgesehenen Zugange betreten oder
verlassen werden. Der Aufenthalt an Stellen, die nicht zum Arbeits- und Einsatzbereich
der vorgesehenen Tatigkeiten gehdren, ist nicht zuldssig.

5.4.3 Die zuldssigen Belastungen von Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung
diirfen nicht tberschritten werden.

Diese Forderung gilt auch fiir die zuldssige Belastung von Hebezeugen, die
z.B. fiir den Auf- oder Abbau bzw. das Einriisten benétigt und eingesetzt
werden.

5.4.4 Notendhalteinrichtungen diirfen betriebsméfiig nicht angefahren werden.

5.4.5 Im Gefahrenbereich von Fahr- und Bewegungsvorgéangen diirfen sich Personen
nicht aufhalten. Der Anlagenfiihrer darf entsprechende Fahr- und Bewegungsvorgange
nur einleiten, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Der Gefahrenbereich ist z.B. der Bereich, der beim Auf- oder Abbau von
strafiengdngigen Besichtigungs- und Arbeitsfahrzeugen bendtigt wird.

5.4.6 Eine Weiterfahrt mit Hilfe des Freigabeschalters ist erst dann moglich, wenn
— ein Sicherungsposten das Umfeld absichert,

— die Sicherheit auf gleiche Weise durch andere gleichwertige Sicherheitssysteme
gewdbhrleistet wird.

5.4.7 Mitgefiihrtes Werkzeug und Material ist inshesondere gegen Verschieben, Um-

kippen und Herausfallen zu sichern. Gegenstande und Werkzeuge diirfen nicht einan-
der zugeworfen werden.
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5.4.8 Auf Arbeitspldatzen und Verkehrswegen, die abweichend von Abschnitt 4.5.1
keine standigen Absturzsicherungen haben, miissen die Beschéftigten mit Sicherheits-
und Rettungsgeschirren gesichert werden.

5.4.9 BeiVerwendung einer transportablen Steuereinrichtung ist der Standort der
Bedienungsperson so anzuwahlen, dass der Arbeitsbereich entsprechend den betrieb-
stechnischen Méglichkeiten tiberblickt werden kann.

5.4.10 Sofern keine Notbeleuchtung vorhanden ist, muss eine Leuchte mitgefiihrt
werden.

Diese Forderung ist efrfiillt, wenn z.B. eine Helmleuchte oder Handleuchte
mit Befestigungsmdoglichkeit mitgenommen wird.

5.5 Absperr- und Sicherungsmainahmen

5.5.1  Wird durch den Einsatz von Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung der
Verkehrsraum von Strafien eingeengt, so ist sicherzustellen, dass diese Arbeitsstellen
entsprechend gekennzeichnet und abgesperrt werden.

Die diesbeziiglichen Regelungen fiir Absperrmafinahmen sind z.B. fiir Stra-
Ben in den ,,Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straf3en
(RSA)“ enthalten und in Abstimmung mit den zustdndigen Straenbauver-
waltungen zu treffen.

Zusdtzliche sicherheitstechnische Manahmen kénnen als Anfahrschutz
dienen:

— das Aufstellen eines mit Sand oder Kies beladenen Containers oder
LKWs,

— das Aufstellen von mobilen Gleitwénden.

5.5.2 Werden beim Einsatz von stationdren oder ortsverdanderlichen Einrichtungen
die Lichtraumprofile anderer Verkehrstrager beriihrt, sind die zustdandigen Stellen
rechtzeitig tiber diese Gefdahrdung zu unterrichten, sodass die erforderlichen MaBnah-
men fiir die Sicherheit des Verkehrs getroffen werden kénnen.

5.5.3 Vor Beginn von Arbeiten ist durch den Unternehmer zu ermitteln, ob im vorge-

sehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die Personen gefahrdet werden
kdnnen.
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5.5.4 Sind elektrische Freileitungen vorhanden, miissen die Abstande nach DIN

VDE o105 Teil 1 ,,Betrieb von Starkstromanlagen; Allgemeine Festlegungen® eingehal-
ten sein. Es muss weiter sichergestellt sein, dass bei den zu erwartenden Arbeiten zwi-
schen Freileitungen und den héchsten Punkten von Fahrzeug- oder Geréteteilen min-
destens die Schutzabstdnde der nachfolgenden Tabelle 6 eingehalten werden:

Tabelle 6
Netzspannung (Volt) Schutzabstand (Meter)
bis 1000 V 1,0m
iiber 1kVv bis 110 kv 3,0m
iiber 110 kV bis 220 kV 4,0m
iber 220 kV bis 380 kv 50m

Bei den Schutzabstanden ist die erreichbare Hohe kippbarer Fahrzeugaufbauten sowie
das Ausschwingen von Leitungsseilen, Lasten, Trag- und Lastaufnahmemittel zu be-
riicksichtigen.

5.5.5  Bei Arbeiten an oder in der Ndhe von ungeschiitzten aktiven Teilen elektrischer
Anlagen diirfen Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung nur verwendet werden,
wenn die Arbeits- und Besichtigungsbiihnen fiir die Nennspannung der elektrischen
Anlage — mindestens aber fiir 1000 V — isoliert sind.

5.6 Liiftungsbedingungen

5.6.1 Vor dem Einsteigen sind schlecht beliiftete bauliche Anlagen, wie z.B. Hohl-
kasten, Pfeiler, Pylone oder sonstige Hohlraume ausreichend lange zu beliften (me-
chanische Beliiftung oder Durchzug herstellen).

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in derartigen baulichen Anla-
gen explosionsfihige Atmosphdre, gesundheitsschddliche Gase oder/und
Sauerstoffmangel auftreten.

5.6.2 Die Zusammensetzung der Atemluft ist vor dem Einsteigen zu ermitteln.

Die Ermittlung eventuell vorhandener explosionsfdhiger Atmosphdre, ge-
sundheitsschddlicher Gase bzw. Sauerstoffmangel erfolgt unter Zuhilfenah-
me geeigneter Messgeriite.
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5.7 Witterungsbedingungen

5.7.1  Das Arbeiten auf ortsfesten und stationdren Einrichtungen bei der Briicken-
Instandhaltung ist bei aufkommendem Sturm sofort einzustellen.

Als Sturm ist Windstdrke >8 (nach Beaufort) anzusehen. Die Windgeschwin-
digkeit betrdgt mehr als 20,7 m/sec.

5.7.2 Bei Arbeiten auf ortsverdnderlichen Einrichtungen sind bereits ab Windstarke
>6 (Windgeschwindigkeit >13,8 m/sec) aus Sicherheitsgriinden die Arbeiten einzu-
stellen.

5.7.3 Abweichend von Abschnitt 5.7.1 und 5.7.2 kann auch bei witterungsbedingten
Schutzeinrichtungen unter grofieren Windstdrken weitergearbeitet werden, wenn die
betreffenden Einrichtungen fiir entsprechende Windgeschwindigkeiten und Staudriicke
bemessen und ausgelegt sind.

Unter witterungsbedingten Schutzeinrichtungen sind z.B. Einhausungen zu
verstehen.

5.7.4 Zur Beurteilung der Windgeschwindigkeiten ist auf den stationdren und orts-
verdanderlichen Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung jeweils ein Windmesser
mitzufiihren.

5.8 Erste Hilfe, Notruf

5.8.1  Fiir die Beschdftigten ist auf den Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung
das notwendige Erste-Hilfe-Material vorrdtig zu halten und bei Bedarf zu ergdnzen.
Mindestens ist ein Verbandkasten nach DIN 13 157 ,,Erste-Hilfe-Material; Verbandkas-
ten C* mitzufiihren. Er muss stets erreichbar sein und gegen Verunreinigung und Wit-
terungseinfliisse geschiitzt werden. Eine ,,Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfallen“ und
Anschrift und Rufnummer eines schnell erreichbaren Arztes sind mitzufiihren.

5.8.2 Unfille sind dem Aufsicht Fiihrenden zu melden und in das Verbandbuch ein-
zutragen.

5.8.3 Injeder Arbeitskolonne muss mindestens ein Beschaftigter anwesend sein,
der sachgemaf ,,Erste Hilfe“ leisten kann.
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5.8.4 Bei Unfdllen mit nicht transportfahigen Verletzten muss ein Arzt an die Unfall-
stelle gerufen werden kénnen. Deshalb sind Notrufeinrichtungen vorzusehen, die in
unmittelbarer Ndhe erreicht werden kénnen.

Solche Notrufeinrichtungen sind z.B. Fernsprecher mit Anschluss an das
offentliche Telefonnetz oder Betriebsfunkgeriite.

Um die Wirksamkeit tragbarer Funkgerdte zu gewdhrleisten, ist es notwen-
dig, vor Aufnahme der Arbeiten ggf. vorhandene Funkschattenbereiche fest-
zustellen und durch Gegenmafinahmen auszuweichen.

5.9 Brandschutz

5.9.1  Auf stationdren und ortsbeweglichen Einrichtungen fiir die Briicken-Instand-
haltung sind geeignete Handfeuerloscher mitzufiihren und fiir den Einsatz an leicht
erreichbarer Stelle bereitzuhalten.

Diese Forderung ist z.B. erfiillt, wenn ein 6-kg-Pulverléscher A, B, C nach
DIN 14 406, Teil 1,,Tragbare Feuerl6scher, Instandhaltung* vorhanden ist.
5.9.2 Die Beschdftigten miissen mit dem Umgang der Handfeuerldscher vertraut sein.

Diese Forderung ist dann als erfiillt anzusehen, wenn in Abstdnden von
ldngstens 4 Jahren die Beschdftigten theoretisch und praktisch im Umgang
mit Handfeuerldschern unterrichtet werden.
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6  Priifungen

6.1 Priiffristen

6.1.1  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass stationdre und ortsveranderliche
Einrichtungen fiir die Briicken-Instandhaltung vor der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sachverstandi-
gen gepriift werden; ausgenommen hiervon sind Teile dieser Einrichtungen, wie z.B.
Hebezeuge oder Antriebs- und Steueraggregate, die bereits zuvor durch einen Sach-
verstandigen gepriift oder einer Bauartpriifung unterzogen worden sind.

Als Bauartpriifungen z.B. von Winden, Hub- und Zuggerdten sind z.B. die
Priifungen nach dem Geridtesicherheitsgesetz anzusehen.

Als Sachverstdndige im Sinne dieser Sicherheitsregeln gelten neben den
Sachverstiindigen der Technischen Uberwachung nur die von den Unfallver-
sicherungstrdgern ermdchtigten Sachverstdndigen fiir die Priifungen von
stationdren und ortsverdnderlichen Einrichtungen bei der Briicken-Instand-
haltung.

6.1.2 Abweichend von Abschnitt 6.1.1 ist die Priifung durch einen Sachverstandigen
vor der ersten Inbetriebnahme nicht erforderlich, wenn die stationdren und ortsveran-
derlichen Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung einer Bauartpriifung unterzo-
gen worden sind und ein Abdruck der Priifbescheinigung vorliegt.

6.1.3 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass nach Schadensfallen oder beson-
deren Ereignissen, welche die Tragfahigkeit beeinflussen konnen, sowie nach durchge-
fithrten Instandsetzungsarbeiten eine aufierordentliche Priifung durch einen Sachver-
standigen vorgenommen wird.

Eine Instandsetzung tragender Teile gilt als wesentliche Anderung und féllt
unter die Bestimmung des Abschnittes 6.1.1.

6.1.4 Wiederkehrende Priifungen von stationdren und ortsveranderlichen Einrich-
tungen fiir die Briicken-Instandhaltung sind nach Bedarf, jedoch jahrlich mindestens
einmal, durch einen Sachkundigen durchzufiihren. Alle 3 Jahre sind die wiederkehren-
den Priifungen von einem Sachverstdndigen durchzufiihren.

Sachverstdndiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Er-
fahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der stationdren und ortsver-
dnderlichen Einrichtungen bei der Briicken-Instandhaltung hat und mit den
einschldgigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungsvor-
schriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie
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den technischen Regeln anderer EG-Mitgliedstaaten vertraut ist. Er soll die
genannten Einrichtungen priifen und gutachtlich beurteilen kdnnen.

Sachkundiger ist im Sinne dieser Sicherheitsregel, wer auf Grund seiner
fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der stationdren und ortsverdnderlichen Einrichtungen bei der Brii-
cken-Instandhaltung hat und mit den einschldgigen staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien und allgemein
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen) so
weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand der genannten Ein-
richtungen beurteilen kann.

6.2 Priifumfang

6.2.1  Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Abschnitt 6.1.1 erstreckt sich
auf die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften, der Regeln der Technik und dieser
Sicherheitsregeln. Sie besteht aus Vor-, Bau- und Abnahmepriifung.

Die Vorpriifung umfasst die Priifung der Konstruktions- und Fertigungsunterlagen so-
wie die Priifung der statischen Berechnung.

Die Baupriifung umfasst die Feststellung der Ubereinstimmung des Fertigungsablaufes
mit den Konstruktionsunterlagen, die Priifung der ordnungsgeméafien Ausfithrung im
Fertigungsverfahren sowie die Priifung des Vorhandenseins der erforderlichen Schweif-
zulassung.

Die Abnahmepriifung umfasst die Priifung der Belastbarkeit aller Lastfélle entsprechend
der statischen Berechnung (Auslegung) und die Priifung der Wirksamkeit der Sicher-
heitseinrichtungen.

6.2.2 Die wiederkehrenden Priifungen nach dem Abschnitt 6.1.4 sind im Wesent-
lichen eine Sicht- und Funktionspriifung. Sie erstrecken sich auf die Priifung des Zu-
standes der Bauteile und Einrichtungen, auf Vollstédndigkeit und Wirksamkeit der
Sicherheitseinrichtungen und Vollstandigkeit der Priifnachweise.

6.2.3 Der Umfang von auBerordentlichen Priifungen nach Abschnitt 6.1.3 richtet sich
nach Art und Umfang des Umbaues oder der Instandsetzungsarbeiten.
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6.3 Priifnachweis

6.3.1  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass iiber die Priifung schriftliche Nach-
weise gefiihrt und aufbewahrt werden.

Umfang und Ergebnis der Priifung sind z.B. in einem Priifbuch oder Fahr-

zeugbuch festzuhalten, dem auch Bescheinigungen (iber eventuelle Bauart-

priifungen und Werksatteste beizufiigen sind. An der Einrichtung selbst ist

der Priifnachweis (iber eine Priifplakette zu dokumentieren.

Aus dem Priifbefund miissen folgende Angaben zu ersehen sein:

— Datum und Umfang der Priifungen mit Angabe der noch ausstehenden
Teilpriifungen,

— Ergebnis der Priifung mit Angabe der festgestellten Mdngel,

— Beurteilung, ob der Inbetriebnahme oder dem Weiterbetrieb Bedenken
entgegenstehen,

— Angaben liber notwendige Nachpriifungen,
— Name, Anschrift und Unterschrift des Priifers.

6.3.2 Die Kenntnisnahme und die Abstellung festgestellter Mangel sind vom Unter-
nehmer oder seinem Beauftragten im Priifungsbefund zu bestatigen.
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7  Zeitpunkt der Anwendung

741 Diese Sicherheitsregeln sind anzuwenden ab 1. Oktober 1995. Sie ersetzen die
»Sicherheitsregeln fiir ortsverdnderliche Briickenbesichtigungseinrichtungen“ (GUV 15.5)
vom August 1977.

7.2 Soweit zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Sicherheitsregeln eine Einrich-
tung errichtet ist oder mit ihrer Einrichtung begonnen worden ist und in diesen Sicher-
heitsregeln Anforderungen gestellt werden, die iiber die bisher giiltigen Anordnungen
hinausgehen und die umfangreiche Anderungen der Einrichtungen notwendig machen,
sind diese Sicherheitsregeln vorbehaltlich des Abschnittes 7.3 nicht anzuwenden.

7.3 Der Unfallversicherungstrager kann verlangen, dass eine Einrichtung entspre-
chend dieser Sicherheitsregeln gedndert wird, soweit

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut wird,

2. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefahren fiir Leben und Gesundheit der
Versicherten zu befiirchten sind.
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Anhang

Vorschriften und Regeln

1.

N

Gesetze und Verordnungen

(Bezugsquelle:  Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraB3e 449, 50939 K&ln)

Richtlinie 89/391/EWG des Rates iiber Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung personlicher Schutzausriistungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit

Richtlinie 89/392/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
fiir Maschinen

Richtlinie 92/57/EWG des Rates iber die auf zeitlich begrenzten oder ortsveranderlichen Bau-
stellen anzuwendenden Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz

Geratesicherheitsgesetz (GSG)
Straenverkehrsordnung (StVO)

Unfallverhiitungsvorschriften

(Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen vom zusténdigen Unfallversicherungstréger;
Schriften mit BGV- bzw. VBG-Nummer zu beziehen vom Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Strafle 449, 50939 Kdln

Allgemeine Vorschriften (GUV-V A1, bisher GUV 0.1)

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (GUV-V A 2, bisher GUV 2.10)

Erste Hilfe (GUV-V A5, bisher GUV 0.3)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (GUV-V A 8, bisher GUV 0.7)
Krane (GUV-V D 6, bisher GUV 4.1)

Winden, Hub- und Zuggerate (GUV-V D 8, bisher GUV 4.2)

Fahrzeuge (GUV-V D 29, bisher GUV 5.1)

Leitern und Tritte (GUV-V D 36, bisher GUV 6.4)

Bauarbeiten (GUV-V C 22, bisher GUV 6.1)

Kraftbetriebene Arbeitsmittel (GUV-V 5, bisher GUV 3.0)
Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb (GUV-V 9a, bisher GUV 4.6)
Hebebiihnen (GUV-V 14, bisher GUV 4.5)

Seilschwebebahnen und Schlepplifte (BGV D 31, bisher VBG 11¢)
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3. Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz, Richtlinien, Sicherheitsregeln,
Grundsdtze, Merkblatter

(Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen vom zustandigen Unfallversicherungstrager;
Schriften mit BGR-/BGI-/BGG- bzw. ZH 1-Nummer zu beziehen vom
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strale 449, 50939 Kéin

Sicherheitsregeln Hochziehbare Personenaufnahmemittel (GUV-R 159, bisher GUV 14.3)
GUV-Regel ,,Benutzung von Schutzkleidung® (GUV-R 189, bisher GUV 20.19)

GUV-Regel ,,Benutzung von Atemschutzgeraten“ (GUV-R 190, bisher GUV 20.14)
GUV-Regel ,,Benutzung von FuB- und Beinschutz“ (GUV-R 191, bisher GUV 20.16)
GUV-Regel ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz* (GUV-R 192, bisher GUV 20.13)
GUV-Regel ,,Benutzung von Kopfschutz“ (GUV-R 193, bisher GUV 20.15)

GUV-Regel ,,Benutzung von Gehdrschiitzern® (GUV-R 194, bisher GUV 20.33)

GUV-Regel ,,Benutzung von Schutzhandschuhen* (GUV-R 195, bisher GUV 20.17)

GUV-Regel ,,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz“ (GUV-R 198,
bisher GUV 10.4)

GUV-Regel ,,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen zum Halten und Retten
(GUV-R 199, bisher GUV 20.28)

Richtlinien fiir Arbeiten in Behaltern und engen Rdumen (BGR 117, bisher ZH 1/77)
Richtlinien fiir Kranfiihreraufziige (ZH 1/64)

Sicherheitsregeln fiir Schienenhangebahnen (ZH 1/72)

Sicherheitsregeln flir Hydraulik-Schlauchleitungen (ZH 1/74)

Sicherheitsregeln fiir Arbeits- und Schutzgeriiste (ZH 1/534)

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfillen (GUV-I 510, bisher GUV 20.5)

Erste-Hilfe-Material (GUV-I 512, bisher GUV 20.6)

Treppen (GUV-I 561, bisher GUV 26.19)

Merkblatt: Lagerbiihnen und andere hochgelegene Arbeitspldtze (BGI 605, bisher ZH 1/263)
Montage, Demontage und Instandsetzung von Aufzugsanlagen (BGI 779, bisher ZH 1/312)
Grundsétze fiir die Priifung von Kranen (GUV-G 9os, bisher GUV 60.5)

Grundsatze fiir die Priifung von Hebebiihnen (GUV-G 945, bisher GUV 64.5)
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4. DIN-Normen

(Bezugsquelle:

DIN 685

DIN 1055
Teil 4

DIN 1072
DIN 1076

DIN 2413

DIN 3051

DIN 3089

DIN 3092
Teil 1

DIN 3093

DIN 3095

DIN 4132

DIN 4420

DIN 4421
E DIN 4646-1

GUV-R 2103

Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin)

Gepriifte Rundstahlketten;

Teil 1 —; Begriffe

Teil 2 —; Sicherheitstechnische Anforderungen
Teil 3 —; Priifung

Teil 4 —; Kennzeichnung, Priifzeugnis

Teil 5 —; Benutzung

Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungs-
anfdlligen Bauwerken

Straflen- und Wegbriicken; Lastannahmen; Erlduterungen Beiblatt 1

Ingenieurbauwerke im Zuge von StraRen und Wegen; Uberwachung und Prii-
fung

Stahlrohre;
Teil1 —; Berechnung der Wanddicke von Stahlrohren gegen Innendruck
Teil2 —; Berechnung der Wanddicke von Rohrbdgen gegen Innendruck

Drahtseile aus Stahldrahten;

Teil1 —; Grundlagen, Ubersicht

Teil2 —; Grundlagen, Seilarten, Begriffe

Teil3 —; Grundlagen, Berechnung, Faktoren

Teil 4 —; Grundlagen, Technische Lieferbedingungen

Drahtseile aus Stahldréhten; Spleifie;

Teil1 ——; SpleiB-Endverbindungen an Drahtseilen

Teil2 ——; Langspleif

Drahtseil-Vergiisse in Seilhiilsen; Metallische Vergiisse, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung

Pressklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen;

Teil1 —; Rohlinge aus Flachovalrohren mit gleich bleibender Wanddicke,
Technische Lieferbedingungen

Teil2 —; Pressverbindungen, Sicherheitstechnische Anforderungen

Flamische Augen mit Stahlpressklemmen;
Teil1 —; Stahlpressklemmen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung
Teil2 —; Formen, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsatze fiir Berechnung, bauliche
Durchbildung und Ausfiihrung

Arbeits- und Schutzgeriiste;
Teil1 —; Allgemeine Regelungen;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen

Traggeriiste; Berechnung, Konstruktion und Ausfiihrung

Personlicher Augenschutz; Anforderungen
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DIN 5035

DIN 6285
Teil 1

DIN 7478
DIN 8194
DINV 8418
DIN 13157

DIN 14 406
Teil 4

DIN 15 018

DIN 15 019

DIN 15 020

DIN 15 120

DIN 15 315
DINV 19251

DIN 20021

DIN 20 022

DIN 24530
DIN 24531
DIN 24532
DIN 24533

Beleuchtung mit kiinstlichem Licht

Verbrennungsmotoren; Handkurbel-Starteinrichtungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung

Sicherheitsgeschirre; Sicherheitsgurt fiir den Bergbau
Stahlgelenkketten; Ketten und Kettenteile; Bauformen, Benennungen
Benutzerinformation; Hinweise fiir die Erstellung
Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten C

Tragbare Feuerloscher; Instandhaltung, Beiblatt 1

Krane;

Teil1 —; Grundsatze fiir Stahltragewerke; Berechnung

Teil2 —; Stahltragewerke; Grundsdtze fiir die bauliche Durchbildung
und Ausfiihrung

Krane;

Teil1 —; Standsicherheit fiir alle Krane auBer gleislosen Fahrzeugkranen und
aufier Schwimmkranen

Teil2 —; Standsicherheit fiir gleislose Fahrzeugkrane, Priifbelastung und
Berechnung

Hebezeuge; Grundsatze fiir Seiltriebe;
Teil1 —; Berechnung und Ausfiihrung
Teil2 —; Uberwachung im Gebrauch

Serienhebezeuge; Fahrbare Hubarbeitsbiihnen, Berechnungsgrundséatze und
Standsicherheit

Aufziige; Seilschlosser

Leittechnik; MSR-Schutzeinrichtungen; Anforderungen und Ma3nahmen zur
gesicherten Funktion

Fluidtechnik; Schlduche mit Textileinlage;

Teil1 ——; Typ 1TE

Teil2 ——; Typ 2TE

Teil 3 ——; Typ 3TE

Fluidtechnik, Schlauche mit Drahtgeflecht-Einlage;
Teil1 ——; Typ 1ST

Teil2 ——; Typ 2ST

Teil3 ——; Typ 1SN

Teil4 ——; Typ 2SN

Treppen aus Stahl; Angaben fiir die Konstruktion
Trittstufen aus Gitterrost fiir Treppen aus Stahl
Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl

Geldnder aus Stahl



DIN 24537
DIN 30710

DIN 31001
Teil 1

DIN 31051
DIN 43148

DIN 45635
Teil 1

DIN 61539

DIN 83330
DIN 83 331
DIN 83 332
DINEN 3
DIN EN 340
E DIN EN 343
DIN EN 344

DIN EN 345
DIN EN 352

EDIN EN 359
DIN EN 361
DIN EN 363
DIN EN 388
DIN EN 397
DIN EN 407

DIN EN 420
DIN EN 458

DIN EN 471
DIN EN 511

GUV-R 2103

Gitterroste; Mafe, Bezeichnung, Belastung
Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten

Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen;
Begriffe; Sicherheitsabstédnde fiir Erwachsene und Kinder

Instandhaltung; Begriffe und Maf3nahmen
Keil-Endklemmen fiir Bahnleitungen

Gerauschmessung von Maschinen; Luftschallemission; Hiillflichen-Verfahren;
Rahmenverfahren fiir 3 Genauigkeitsklassen

Wetterschutzanzug; Wetterschutzjacke und Wetterschutzhose;
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Polyamid-Seile

Polyester-Seile

Polyprophylen-Seile; Sorte 2

Tragbare Feuerloscher

Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen
Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

Anforderungen und Priifverfahren fiir Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe
fiir den gewerblichen Gebrauch

Spezifikation der Sicherheitsschuhe fiir den gewerblichen Gebrauch

Gehorschiitzer; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen;

Teil1 ——; Kapselgehorschiitzer
Teil2 —;—; Gehdrschutzstopsel
Teil 3 ——; An Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehorschiitzer

Personliche Schutzausriistung fiir Arbeitsplatz-Riickhaltesysteme
Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffanggurte
Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffangsysteme
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Industrieschutzhelme

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken
(Hitze und/oder Feuer)

Allgemeine Anforderungen fiir Handschuhe

Gehorschiitzer; Empfehlungen fiir Auswahl, Einsatz, Pflege und
Instandhaltung; Leitfaden

Warnkleidung
Schutzhandschuhe gegen Kilte
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E DIN EN 813 Personliche Schutzausriistung zur Verhinderung von Abstiirzen;
Sitzgurte und Zubehor

E DIN EN 1298 Aufbau und Verwendungsanleitung fiir Errichtung und Aufbau von fahrbaren
Arbeitsbiihnen; Inhaltsverzeichnis

pr EN 166 Personlicher Augenschutz; Anforderungen

. VDE-Bestimmungen

(Bezugsquelle:  VDE-Verlag GmbH, BismarckstraRe 33, 10625 Berlin).

DIN VDE o100 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V;

SchutzmaBnahmen;

Teil 410 —;—; Schutz gegen gefdhrliche Kérperstrome

Teil 460 —;—; Trennen und Schalten

Teil 704 —;—; Baustellen

Teil 706 —;—; Leitfahige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit

Teil 728 —;—; Ersatzstromversorgungsanlagen

Teil 737 —;—; Feuchte und nasse Bereiche und Rdume; Anlagen im Freien

DIN VDE o105 Betrieb von Starkstromanlagen; Allgemeine Festlegungen (VDE-Bestim-
Teil 1 mungen)

DIN VDE 0660 Schaltgeréte

DIN VDE 0680  Korperschutzmittel; Schutzvorrichtungen und Gerdte zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis 1000 V

VDI-Richtlinien

VDI 2062 Schwingungsisolierung;
Blatt 1 —; Begriffe und Methoden
Blatt 2 —; Isolierelemente

VDI 3831 SchutzmaBnahmen gegen die Einwirkung mechanischer Schwingungen auf
den Menschen;
Allgemeine SchutzmaBnahmen, Beispiele

Sonstige Bestimmungen

Richtlinien fiir die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Briicken zur Uberwachung,
Priifung und Erhaltung (RBA-Brii)

Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA)

DB-Richtlinien Bestimmungen fiir ortsveranderliche Briickenbesichtigungseinrichtungen —
Betrieb und Priifung



Stichwortverzeichnis

A

Abseilgerat
Absperrmafinahmen
Absturzsicherungen
Abstiitzungen
Andrehkurbeln
Anfahrschutz
Antriebe

Arbeits- und Besichtigungsbiihnen
Aufstiege
Ausfahrbewegungen
Auspuffanlagen
Auspuffgase

B

Basissteuerung
Bauprifung
Baustellenwagen
Bedienungsperson
Beleuchtungseinrichtungen
Beliiftungseinrichtungen
Beobachtungsmonitore
Bermen
Besichtigungsstege
Besichtigungsplattformen
Betriebsanleitung
Betriebsbremse
Boschungen
Boschungsneigungen

C
Chemiefaserseile

D

Drahtseile
Drahtseilendverbindungen
Durchfahrthéhe
Durchgangshohe

E

Eigengewicht
Einhausungen

Einstiege

Einzellast

Elektrische Anlasser
Elektrische Anlagen
Elektrische Freileitungen
Endschalter
Endstellungen

4.3.1
5.5.1

4.13.7
4.12.13
5.5.1
4.10
v
4.2.3
4.11.9
4.12.11
4.12.11

4.13.11
6.2.1
4.4.9

4.13.10
4.6.4

4.7

4.13.1
4.2.2
4.2.6
4.2.3

4.12

4.12.15
4.2.2
4.2.2

4.8.2

4.8.1
4.8.3
4.12.17
4.2.7

4.8.1
4.1.3
4.2.11
4.1.3
4.12.13
4.6
5.5-4
4.11.5
4.11.4

Ersatzstromaggregat
Erste-Hilfe-MaBnahmen
Erste-Hilfe-Material
Ersthelfer

F

Fahrbahn
Fahrbahnfiihrung
Fahrwerk
Federkraftanlasser
Federpuffer
Feststellbremse
Fi-Schutzschalter
Fldchenlast
FuBleisten

G
Gasdruckddampfer
Gefahrbereiche
Gesamtgewicht
Gesamtlast
Geschwindigkeiten
Gitterroste
Griffkonstruktionen

H

Haltevorrichtungen
Handantriebe
Handbetrieb
Handbremse
Handfeuerldscher
Handleuchten
Handrader
Hauptbefehlseinrichtungen
Hochstlast
Hohlrdume

Holme

Hublast
Hydraulikflissigkeit
Hydraulikzylinder
Hydraulische Systeme

|

Inspektion
Instandhaltung
Instandsetzung

K
Klappsitze

4.6.3
5.8
5.8

5.8.3

4.2.10
4.12.4
4.12.5
4.12.13
4.12.7
4.12.15

4.1.3
4.5.2

4.2.11
4.5.1
4.8.1
4.1.3

4.11.1
4.2.1

4.2.11

4.2.5
4.12.10
4.10.10
4.12.16

5.9.1

4.6.5
4.10.10

4.10.1

4.1.3

4.2.3

4.2.5

4.1.2

4.9.6

4.9.1

4.9

2.7
2.5
2.6

4.12.17
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Korbgerate
Kraftbetriebene Triebwerke
Kurbeln

L

Ldrmemissionen
Lastannahme

Laufflachen der Fahrbahnen
Laufstege

Leiter

Lichtraumprofil
Lichtschranken

Lochbleche

M
Mischfaserseile

N

Nachlaufwagen
Naturseile

Notausstiege
Notbehelfseinrichtungen
Notendhalteinrichtungen
Notrufeinrichtungen
Notsteuerung

Nutzlast

(o]
Ortsfeste Einrichtungen
Ortsverdnderliche Einrichtungen

P

Personenauswahl

Personliche Schutzausriistungen
Pfeiler

Prifbefund

Priffristen

Priifnachweis

Pufferkréafte

R
Radbruchsicherungen
Rader

Radstand
Reinigungsmittel
Rettungseinrichtungen
Rohrleitungen
Ruhebiihnen
Rundsprossen
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4.11.11
4.11.6
4.10.10

4.12.12
4.1
4.12.

4.3.1
4.2.2
4.12.19
4.13.15
4.5.6

4.8.2

4.3.1

4.8.2

4.3.1
4.10.7

5.4

5.8.4

4.3.1

4.3.1, 4.8.1

2.1
2.1

5.1.1
5.3.1
4.3.2
6.3.1

6.1
6.3
4.12.7

4.12.8
4.12.6
4.12.5
4-4.9
4.3.1
4.9.11
4.2.4
4.2.3

Rundstahlketten
Rundumleuchte

S
Sachkundiger
Sachverstandiger
Schienen
Schienenrdaumer
Schlduche
Schliissel
Schliisselschalter
Schutzarten
Schutztrennung
Schwingungsbelastung
Seilrollen
Sicherheitsbeleuchtung
Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitsgeschirr
Sicherheitskennzeichnungen
Sicherungsseil
Spindelantriebe
Spurkrénze
Spurweite
Stahlgelenkketten
Stahlroste
Standflache
Standsicherheit
Standsicherheitsnachweis
Standspur
Starteinrichtungen von
Verbrennungsmotoren
Stationdre Einrichtungen
Statische Berechnungen
Steigeisengdnge
Steigeisenschachte
Steigeschutz
Steigleiter

Stellteile fiir Befehlseinrichtungen

Stellteile
Steuerpldtze
Steuerungen

T

Tagesunterkunft

Toiletten

Tragfahigkeit

Tragmittel

Treppen

Triebwerke fiir Abstiitzungen

4.8.7
4.13.5

6.1.4
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4.2.8
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4.6.5
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4.1
4.13.
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4.12.13
2.1
4.1

4.2.3
4.2
4.2.4
4.2.3
£4.10.2
2.2
4.13.9
4.10

4.4.9
4.4.9
4.1

2.3, 4.
4.2.3
4.11.7



Tritte
Trittsicherheit
Tiren

u

Uberlastsicherungen
Ultraschallanlagen
Umwehrungen
Umwehrungen, Geldander
Unternehmer
Unterweisungen

\"
Verbandbuch
Verbandkasten
Verkehrslast
Verkehrswege
Vorpriifung
Vorratsbehdlter fiir
Hydraulikflussigkeit

w

Warnanstrich
Waschgelegenheit
Werkzeugtaschen
Wiederkehrende Priifungen
Windbelastung
Windgeschwindigkeit
Windstarke
Witterungseinflisse

4.2.3
4.4.3
4.2.8

4.13.8
4.13.15
4.1.5
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2.4
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4.1.2
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Y4

Zugdnge

Zugangstiirme
Zustimmungsschaltungen

4.2
4.2.3
4.10.5

61






	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkung
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Allgemeine Anforderungen
	4 Bau und Ausrüstung
	4.1 Statische Berechnung,Lastannahmen
	4.2 Verkehrswege und Zugänge
	4.3 Rettungseinrichtungen,Notausstiege
	4.4 Arbeitsplätze und Besichtigungsstandorte
	4.5 Absturzsicherungen
	4.6 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
	4.7 Belüftungseinrichtungen
	4.8 Tragmittel
	4.9 Hydraulische Systeme
	4.10 Steuerungen und Antriebe
	4.11 Sicherheitseinrichtungen
	4.12 Zusätzliche Bestimmungen für stationäre Besichtigungseinrichtungen
	4.13 Zusätzliche Bestimmungen für ortsveränderliche Besichtigungseinrichtungen

	5 Betrieb
	5.1 Auswahl und Unterweisung der Beschäftigten
	5.2 Organisation der Arbeitssicherheit
	5.3 Persönliche Schutzausrüstung
	5.4 Sicherheitsgerechtes Verhalten der Beschäftigten
	5.5 Absperr-und Sicherungsmaßnahmen
	5.6 Lüftungsbedingungen
	5.7 Witterungsbedingungen
	5.8 Erste Hilfe,Notruf
	5.9 Brandschutz

	6 Prüfungen
	6.1 Prüffristen
	6.2 Prüfumfang
	6.3 Prüfnachweis

	7 Zeitpunkt der Anwendung
	Anhang: Vorschriften und Regeln
	Stichwortverzeichnis

